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Ein Schwerpunktthema in diesem News-
letter sind die Berichte von zwei span-
nenden und gut besuchten Tagungen,
die Frauenhauskoordinierung e.V. in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
für Sozialwissenschaftliche Frauen-
und Genderforschung e.V. (GSF e.V.) im
Jahr 2006 durchgeführt hat. In der
Fachtagung im Juli 2006 stand das Zu-
wanderungsgesetz im Mittelpunkt und
in dem Expertinnengespräch im Sep-
tember 2006 ging es um den Kinder-
schutz im Frauenhaus. Im Folgenden
werden die Schwerpunkte der Veran-
staltungen dokumentiert, insbesonde-
re die Ergebnisse der Fachdiskussionen
und die Schlussfolgerungen, die die
Teilnehmerinnen für ihre Praxis im
Frauenhaus ziehen konnten. Ein weite-
res Schwerpunktthema findet sich un-
ter der Rubrik „News von der Wissen-
schaftlichen Begleitung“: Hier werden
zentrale Aspekte der Qualitätsentwick-
lung im Frauenhaus diskutiert, Beispie-
le für Instrumente der Qualitätsent-
wicklung aus der Praxis und Materia-
lien zum Thema vorgestellt.

1. Schwerpunktthema
Das Zuwanderungsgesetz – 
Folgen für die Arbeit im Frauen-
haus: Ergebnisse der Fachtagung
am 04.07.2006 in Fulda

Durchschnittlich die Hälfte der Frauen-
hausbewohnerinnen hatte im Jahr 2004
einen Migrationshintergrund. Die Aus-
einandersetzung mit den rechtlichen
Rahmenbedingungen für Migrantinnen
und das politische Engagement für ihre
Verbesserung gehören daher zu den
Schwerpunkten der Arbeit in Frauen-
häusern. So haben Frauenhausvertre-
terinnen die Neuregelung von § 19, des
2000 noch gültigen Ausländergesetzes,
mit der Verbesserung des eigenständi-
gen Aufenthaltsrechts für ausländische
Ehegatten mit erkämpft. Sie haben sich
insbesondere für die Regelung, dass in
Härtefällen, z. B. bei Erleiden von physi-
scher und psychischer Gewalt durch den
Ehepartner, die Wartefrist für das eigen-
ständige Aufenthaltsrecht ganz entfal-
len kann, über Jahre politisch engagiert.

Im Zuwanderungsgesetz, das 2005 das
Ausländergesetz abgelöst hat, sind die
Regelungen des eigenständigen Aufent-
haltsrechts für Ehegatten in § 31 unver-
ändert erhalten geblieben. Allerdings
sind in den aktuellen politischen Diskus-
sionen auch Beschränkungen des eigen-
ständigen Aufenthaltsrechtes für Ehe-
gatten vorgesehen. Außerdem erweisen
sich Regelungen im Zuwanderungsge-
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Nele Allenberg:
„Humanitäre Aspekte im
Zuwanderungsgesetz“ 

Nele Allenberg, juristische Referentin
beim Bevollmächtigten des Rates der
EKD in Berlin, referierte über das Thema
„Humanitäre Aspekte im Zuwande-
rungsgesetz“. Sie beleuchtete den 5. Ab-
schnitt des Aufenthaltsgesetztes und
ging insbesondere auf folgende fünf Re-
gelungen ein:

1. §23 AufenthG
Aufenthaltsgewährung durch die Ober-
sten Landesbehörden (=Abschiebungs-
stoppregelung)  
Diese Regelung findet in der Praxis leider
selten Anwendung. Die Rechte, die sich
aus einer aufgrund eines Abschiebungs-
stopps erteilten Duldung ergeben, sind
sehr eingeschränkt. Die betroffene Per-
son unterliegt der Residenzpflicht und
erhält nur Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz.

2. §23a AufenthG 
Aufenthaltsgewährung in Härtefällen
(=Härtefallkommissionen) 
Hierbei handelt es sich um ein Novum.
12 Bundesländer haben bereits eine Här-
tefallkommission eingerichtet, mit einer
länderspezifischen Verordnung. Insge-
samt beobachtet sie hier eine restriktive
Haltung und Vorgehensweise, z. B. wird
gefordert nachzuweisen, dass die Person
integriert ist, was sich nicht aus dem 
§ 23a AufenthG herleiten lässt. Die Kom-
mission muss eine Ablehnung nicht be-
gründen, daher sind die Entscheidungen
nach außen hin nicht immer nachvoll-
ziehbar.

3. §25 Abs. 5 AufenthG 
Abschaffung oder zumindest Beschrän-
kung der Erteilung von Kettenduldungen
Die restriktive Auslegung der Vorschrift
durch die Bundesländer,die an das Tatbe-
standsmerkmal „Ausreise“ anknüpfen,
haben die Hoffnungen auf eine effektive
Einschränkung der Praxis der Kettendul-
dungen enttäuscht.

Prof. Dr. Dorothee Frings:
„Einführung in das Zuwanderungs-
gesetz“ 

Prof. Dr. Dorothee Frings, Hochschule
Niederrhein, Mönchengladbach, hat ihr
Referat „Einführung in das Zuwande-
rungsgesetz“ nach drei Schwerpunkten
gegliedert: 1 . Aufenthaltstitel, 2. Famili-
enennachzug, 3. Existenzsicherung und
Maßnahmen zur Integration.

1. Aufenthaltstitel
Hier differenzierte Frau Prof.Dr.Frings die
Begriffe „rechtmäßiger Aufenthalt“ und
„legaler Aufenthalt“ und veranschaulich-
te dies anhand konkreter Beispiele.
Außerdem erläuterte sie die Vorausset-
zungen einer Aufenthaltsgenehmigung
sowie einer Niederlassungserlaubnis.

2. Familiennachzug
Hier benannte Frau Prof. Dr. Frings die 
Regelvoraussetzungen für Familiennach-
zug zu Ausländer/-innen sowie zu Deut-
schen und die damit verbundenen Pro-
blembereiche.

3. Existenzsicherung und Maßnahmen
zur Integration
Hier ging Frau Prof. Dr. Frings auf die An-
sprüche und Rahmenbedingungen von
Integrationsmaßnahmen sowie auf den
Zugang zum Arbeitsmarkt und Leistun-
gen zur Existenzsicherung ein.

Zusammenfassend stellte Frau Prof. Dr.
Frings fest: „Gesellschaftliche Teilhabe
für Migrantinnen ist eine Utopie, es
braucht viel Mut und Eigen-Sinn – vor al-
lem der Migrantinnen selbst –, sie immer
wieder ausdrücklich einzufordern“.

Die Folien zum Vortrag von Frau Prof. Dr.
Frings können auf der Homepage von
Frauenhauskoordinierung e.V. www.frau
enhauskoordinierung.de unter „Aktuel-
les“ heruntergeladen werden. Ergänzend
zu ihrem Vortrag hat Frau Prof. Dr. Frings
freundlicherweise noch eine Übersicht
über Aufenthaltstitel, Erwerbserlaubnis,
Grundsicherungsleistungen und sonsti-
ge Sozialleistungen zur Verfügung ge-
stellt.
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setz als Hindernisse für Migrantinnen, ih-
re Rechte wahrzunehmen. So wird nach
den Befunden der Begleitforschung zum
Gewaltschutzgesetz ein unsicherer Auf-
enthaltsstatus als ein Grund dafür ge-
nannt, dass Migrantinnen die Anwen-
dung dieses Gesetzes für sich eher
ablehnen. Gleichzeitig scheinen aber die
im Gesetz vorgesehenen Integrations-
maßnahmen eine neue Chance für Mi-
grantinnen zu bieten.

Vor diesem Hintergrund hatte Frauen-
hauskoordinierung e.V. am 04. 07. 2006
nach Fulda eingeladen, das Zuwande-
rungsgesetz und Folgen für die Arbeit im
Frauenhaus zu diskutieren. Mitarbeiter-
innen in Frauenhäusern und
Frauenhausberatungsstellen sowie Mul-
tiplikatorinnen in der Frauenhausarbeit
hatten dabei Gelegenheit:

ø sich ausführlich über das Gesetz, seine
Grundlagen und Strukturen sowie ge-
plante Veränderungen zu informieren

ø offene Fragen zu klären, die verschie-
denen Probleme im Zuwanderungsge-
setz in ihren Auswirkungen auf Migran-
tinnen zu identifizieren und Lösungs-
und Hilfemöglichkeiten auszuloten

ø sich kritisch mit ihren Erfahrungen in
der Arbeit mit Migrantinnen auseinan-
derzusetzen und aus der Perspektive der
Opfer häuslicher Gewalt Forderungen für
notwendige Veränderungen und eine
humanitäre Umsetzung des Zuwande-
rungsgesetz zu formulieren.

Im Folgenden werden die Referate und
Ergebnisse der Diskussionen kurz zusam-
menfassend wiedergegeben, ebenfalls
die Bewertung der Fachtagung durch die
Teilnehmerinnen.

Schwerpunktthema 1: Das Zuwanderungsgesetz
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Hiltrud Stöcker-Zafari:
Perspektiven der Integrationspolitik
für Frauen

Schwerpunkt im Referat von Frau Stö-
cker-Zafari, Verband binationaler Fami-
lien und Partnerschaften, iaf e.V. Frank-
furt waren die Integrationsangebote im
Zuwanderungsgesetz und die Auswir-
kungen der Angebote auf Frauen.

Im Zuwanderungsgesetz ist für Neuzu-
wanderer/-innen das Recht (§ 44 Auf-
enthG) und die Pflicht (§ 44 a AufenthG)
enthalten, einen Integrationskurs zu be-
suchen,der  in 600 Stunden die deutsche
Sprache vermittelt sowie in 30 Stun-
den gesellschaftspolitische und kulturel-
le Orientierung  in Deutschland bietet.
Zielgruppen der Integrationskurse sind
grundsätzlich neu zugewanderte Men-
schen, jedoch ist auch nach längerem
Aufenthalt in Deutschland ein Kursbe-
such möglich, wenn die Ausländerbe-
hörde eine entsprechende Empfehlung
wegen mangelnder Deutschkenntnisse
ausspricht.

Auch wenn von Organisationen und Ver-
bänden z. B. kritisiert wurde, dass das
Stundenvolumen zu gering bemessen
ist, die vorgeschrieben Gruppengröße zu
groß ist oder dass eine Eigenbeteiligung
der Teilnehmenden an den Kosten gefor-
dert wird, wurde die gesetzliche Rege-
lung doch grundsätzlich begrüßt.

Im Jahr 2005 haben mehr als 100.000
Einwander/-innen Integrationskurse be-
sucht, 63 % von ihnen waren weiblich.
Neben gemischtgeschlechtlichen Kursen
werden auch spezielle Eltern- bzw. Frau-
enkurse angeboten, einige mit regelhaf-
ter Kinderbetreuung.

Durch die Teilnahme an den Kursen kom-
men Frauen regelmäßig aus ihrem ge-
wohnten (familiären) Umfeld heraus,
erhalten mehr Informationen über 
Deutschland sowie über ihre unmittel-
bare Umgebung und bekommen einen
Einblick in den Aufbau dieses Landes und
vielleicht auch über soziale Einrichtun-
gen und Hilfesysteme. Darüber hinaus
treffen in den Kursen unterschiedliche
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4. §25 Abs.2 AufenthG 
Aufenthaltsgewährung aufgrund einer
Flüchtlingsanerkennung nach § 60 Abs. 1
AufenthG 
Neu ist hier der geschlechtsspezifische
Aspekt. Darunter können fallen:Zwangs-
verheiratung, Nichteinhaltung eines Eh-
renkodex, drohende Genitalverstümme-
lung, drohende Vergewaltigung durch
Militär.

5. § 25 Abs. 3 AufenthG 
Aufenthaltsgewährung wegen subsidiä-
ren Schutzes aufgrund von drohender
Folter, Todesstrafe, Verletzung von Rech-
ten aus der EMRK (Europäische Men-
schenrechtskonvention) oder konkreter
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit.

Auf der Grundlage des § 25 Abs. 3 Aufent-
haltsgesetz erhält eine Person dann eine
Aufenthaltserlaubnis,wenn sie zwar kein
Flüchtling ist, ihr aber bei der Rückkehr in
ihr Herkunftsland eine Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit droht.

Im Vergleich zu einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 5 – dem „Kettendul-
dungsabschaffungsparagraphen“ – sind
mit dieser Regelung für die Betroffenen
mehr soziale Rechte verbunden (Leis-
tungsbezug nach SGB II und SGB XII statt
Leistung nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz).

Frauen aufeinander, haben die Möglich-
keiten, sich über Alltäglichkeiten auszu-
tauschen, Freundschaften zu knüpfen,
und können somit ihr eigenes soziales
Umfeld erweitern. Frauen werden daher
durch die Teilnahme an diesen Kursen in
ihrem Selbstbewusstsein und in ihren
Ressourcen gestärkt.

Kritisch merkte die Referentin abschie-
ßend an, dass weitere Maßnahmen zur
Förderung der deutschen Sprache und
zur beruflichen Eingliederung fehlen.Da-
mit wird der Tatsache, dass viele Frauen
bereits gute bis sehr gute Qualifikatio-
nen mitbringen oder auch berufliche 
Erfahrungen und Kenntnisse in ihren
Herkunftsländern sammelten, nicht an-
gemessen Rechnung getragen bzw. wer-
den diese Ressourcen in Deutschland
nicht genutzt.

Das Referat von Frau Stöcker-Zafari kann
auf der Homepage von Frauenhauskoor-
dinierung e.V. www.frauenhauskoordi
nierung.de unter „Aktuelles“ herunter-
geladen werden.

Fragen an die Expertinnen

Im Mittelpunkt der Diskussion in den Ar-
beitsgruppen standen Fragen und Forde-
rungen, die die Teilnehmerinnen in der
Schlussrunde den Expertinnen vorlegen
wollten. Fragen und Antworten werden
wegen ihres Informationsgehaltes hier
dokumentiert, die Forderungen werden
abschließend zusammengestellt.

Die Expertinnen in der Schlussrunde wa-
ren Nele Allenberg, Prof. Dr. Dorothee
Frings, Hiltrud Stöcker-Zafari und Vero-
nika Kabis, Leiterin des Zuwanderungs-
und Integrationsbüros der Stadt Saar-
brücken, die eigens zur Schlussrunde 
eingeladen worden war.

Welche Sozialleistungen, z. B. Deutsch-
kurse oder die Finanzierung eines Frau-
enhausaufenthaltes, können Frauen mit
einer Duldung erhalten?
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Darf die zuständige ARGE ALG II auf ein
halbes Jahr begrenzen, wenn eine Frau
(Kontingent-Flüchtling, Wohnsitzaufla-
ge) ein Frauenhaus außerhalb des Wohn-
sitzes aufsucht?

Prof. Dr. Frings: Ja, die Begrenzung ist
möglich, da nach sechs Monaten davon
auszugehen ist, dass der gewöhnliche
Aufenthalt dann nicht mehr in der Ur-
sprungskommune ist. Hier ist angeraten,
sich bei der Ausländerbehörde um die
Änderung der Wohnsitzauflage zu be-
mühen. Die aufnehmende Kommune
könnte nach Einführung von § 36a in das
SGB II von der Ursprungskommune Kos-
tenersatz fordern. Zu fordern ist aber,
dass die Kostenerstattungsregelung des
SGB II analog auch für Leistungen nach
dem Asyslbewerberleistungsgesetz gel-
ten sollte. Ins Asyslbewerberleistungsge-
setz müsste eine vergleichbare Regelung
aufgenommen werden, wie es der § 36a
im SGB II ist.

Welche Arten von Beweisen werden von
einer Frau verlangt, wenn sie einen Här-
tefallantrag stellt (§ 31)?

Frau Allenberg: Die Ausländerbehörde
verlangt meistens Zeugen/-innenaussa-
gen, z. B. auch von Frauenhausmitarbei-
terinnen,medizinische Gutachten/Attes-
te. Einige Kommunen bzw. Bundeslän-
der halten bereits Formulare dafür vor.
Aus diesem Grund nehmen viele Frauen
dies nicht in Anspruch, da immer ein Ri-
siko damit verbunden ist.

Forderungen der Teilnehmerinnen
zur Verbesserung der Situation von
Frauenhausbewohnerinnen mit Migra-
tionshintergrund

ø keine Verknüpfung des Aufenthalts-
status mit dem Aufenthaltsort
des Mannes

ø Schulpflicht für Kinder

ø Dauer der Fiktionsbeschreibung
zeitlich begrenzen

besteht die Gefahr, dass bei einem An-
trag auf Niederlassungserlaubnis das
Widerrufungsverfahren eingeleitet wird.
Empfohlen wird daher, eine Niederlas-
sungserlaubnis frühestens nach 7 Jahren
zu beantragen.

Wie kann der Rechtsbeistand für Frauen
mit Duldung finanziert werden?

Frau Allenberg: Der Rechtsbeistand wird
nicht finanziert. Empfohlen wird,sich bei
Beratungsstellen, z. B. Kirchen und Ver-
bände, informieren zu lassen. Es sind 
immer wieder Einzelfalllösungen nötig,
die lokal gelöst werden müssen. Weiter
regt sie an, möglichst mit Anwältinnen
zusammen zu arbeiten, die im Familien-
und Ausländerrecht tätig sind, gute 
Kontakte zu halten und so manchmal
„nebenbei“ zu Auskünften zu kommen.

Inwieweit haben Flüchtlinge einen An-
spruch auf Kindergeld und Erziehungs-
geld?

Prof. Dr. Frings: Nach einem Bundesver-
fassungsgerichtsurteil haben Menschen
mit längerfristiger Perspektive oder Be-
zug zum Arbeitsmarkt einen Anspruch
auf Kindergeld und Erziehungsgeld. Dar-
über hinaus gibt es eine Fülle anderer Re-
gelungen: z. B. haben Personen aus be-
stimmten Ländern Anspruch, wenn sie
als Arbeitnehmer zu bezeichnen sind. In-
sofern sollten alle Anträge stellen. Das
Kindergeld wird vier Jahre rückwirkend
bezahlt, Erziehungsgeld sechs Monate
rückwirkend. Nach einer Ablehnung soll-
te immer Widerspruch eingelegt werden,
mit der Bitte,die Entscheidung auszuset-
zen bis zur erwarteten Neuregelung.
Grundsätzlich ist aber zu fordern, dass
ein Kinderzuschlag nicht als Inanspruch-
nahme öffentlicher Leistungen gelten
darf und zur Gefährdung des Aufenthal-
tes führt. Es darf keine aufenthaltsrecht-
liche Bestrafung dafür geben Kinder zu
haben.

Schwerpunktthema 1: Das Zuwanderungsgesetz
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Prof. Frings:Frauen mit Duldung gehören
zu den Zielgruppen des Asylbewerber
leistungsgesetzes. Nach drei Jahren be-
kommen sie Leistungen analog zu SGB
XII. Diese Leistungen werden aber nicht
automatisch gewährt, sondern nur,
wenn ausdrücklich danach gefragt wird.
Bei Landesfinanzierung ist die Finanzie-
rung eines Frauenhausaufenthaltes an
sich unproblematisch, faktisch aber ein
Problem. Es muss dargestellt werden,
dass der Frauenhausaufenthalt eine
zwingende Leistung ist! Ein noch größe-
res Problem entsteht, wenn die Leistung
nach SGB XII gewährt wird. Hier muss
ebenfalls begründet werden, dass die
Frau zwingend auf den Frauenhausauf-
enthalt angewiesen ist!  

Frau Kabis ergänzte die Antwort mit dem
Beispiel Saarbrücken. Dort sind die Mit-
arbeiter/-innen in den Behörden sensibi-
lisiert für die Frauen, so dass keine grö-
ßeren Probleme bei der Finanzierung
eines Frauenhausaufenthaltes bestehen.

Wie ist der Härtefall (§ 23 a) definiert?

Frau Allenberg: Es gibt keine allgemein-
gültige Definition. Notwendig sind drin-
gende humanitäre oder persönliche
Gründe, um als Härtefall anerkannt zu
werden. In der Praxis der Härtefallkom-
missionen fallen die Bewertungen unter-
schiedlich aus, als wichtiges Kriterium
hat sich inzwischen eine hohe Integra-
tion herausgebildet. Ent-scheidungen
der Härtefallkommissionen sind sehr in-
dividuell,häufig ungerecht.Die Situation
ist unbefriedigend.

Welche Folgen hat der Antrag einer an-
erkannten Flüchtlingsfrau mit al-ter Auf-
enthaltserlaubnis auf Gewährung einer
Niederlassungserlaubnis?

Prof. Dr. Frings: Flüchtlinge sind rechtlich
sehr schlecht gestellt. Sie sind nicht frei-
ge-stellt von einer Überprüfung durch
das Bundesamt. In vielen Fällen (z.B. bei
Men-schen aus dem Irak, Afghanistan)
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Frauen mit initiieren.

ø Zu fordern sind Fortbildungsveranstal-
tungen für Mitarbeiter/-innen in den
Auslän-derbehörden. Die in der Bund-
Länder Arbeitsgruppe zu häuslicher Ge-
walt erarbeiteten Fortbildungsstandards
sollten um Standards für den Arbeitsbe-
reich der Ausländerbehörde ergänzt wer-
den.Vorstellbar ist auch train-the-trainer
Seminare für Frauenhausmitarbeiterin-
nen für diesen Bereich anzubieten.

Frauenhauskoordinierung e.V. wird die
Ergebnisse und Forderungen der Fachta-
gung aufgreifen und in die fachpolitische
Diskussion auf Bundesebene einbringen.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die
Fragen und weitergehende Problemstel-
lungen in einem Rechtsinfo für die Praxis
aufbereitet werden.

Bewertung der Fachtagung
aus Sicht der Teilnehmerinnen

Aus den schriftlichen und mündlichen
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
kann auf eine hohe Zufriedenheit mit
den Angeboten und der Arbeit bei der
Fachtagung geschlossen werden. Inhal-
te, Verständlichkeit der Themen und die
Organisation wurden jeweils von minde-
stens 90 % der Teilnehmerinnen als zu-
frieden stellend erlebt. Die Arbeitsgrup-
pen wurden unterschiedlich bewertet.
Hier wurden die zahlreichen Fragen, die
in „zu kurzer Zeit“ diskutiert und beant-
wortet werden sollten, bemängelt. Als
„absolutes Highlight" wurde das Referat
von Frau Prof. Frings erlebt, das als sehr
anschaulich und informativ gesehen
wurde. Nach den Rückmeldungen zu ur-
teilen, wurden mit den gewählten The-
men und dem Ablauf die Erwartungen
der Teilnehmerinnen und ihr Bedarf an
Information, Austausch und Diskussion,
bis auf die knapp bemessene Zeit,erfüllt.
Allen, die sich an der Befragung beteiligt
haben, ein herzliches Dankeschön!
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ø keine Unterbringung von Frauen mit
Gewalterfahrungen in einer Flücht-
lingsunterkunft sondern im Frauen-
haus

ø Recht auf einen Rechtsbeistand

ø Verbesserung der Qualifikation
der Mitarbeiter/-innen der Auslän-
derbehörden

ø häusliche Gewalt, bzw. männliche
Gewalt gegen Frauen in den Flücht-
lingseinrichtungen bei der Umvertei-
lung berücksichtigen

ø freie Wahl des Wohnsitzes und freie
Wahl des Frauenhauses

ø ein generelles Bleiberecht für Frauen
mit Kettenduldung

ø qualifiziertes Personal für Integrations-
kurse sowie eine Differenzierung der
Kurse nach Geschlecht und Kenntnis-
sen der Sprache

ø Aufklärungskampagnen für Migrantin-
nen über ihre Rechte, möglicherweise
auch in den geschlechtsspezifischen
Integrationskursen

ø Finanzierung der lokalen Organisatio-
nen/ Einrichtungen für Migrantinnen

ø Finanzierung von muttersprachlicher
Therapie und von Dolmetscherinnen.

Zentrale Ergebnisse der Fachtagung

ø An erster Stelle steht die politische For-
derung, dass der Zugang zum Frauen-
haus für alle Frauen, die Opfer häuslicher
Gewalt sind und Schutz suchen, gewähr-
leistet sein muss, unabhängig vom Auf-
enthaltsstatus und den damit verbunde-
nen Leistungsansprüchen. Migrantinnen
muss darüber hinaus im Frauenhaus
Schutz gewährleistet werden können,
ohne dass sie nachteilige Folgen fürchten
müssen.

ø Integrationskurse können eine Chance
sein für Migrantinnen.Frauenhausmitar-
beiterinnen könnten bei Bedarf Kurse für

2. Schwerpunktthema
Kindeswohl im Frauenhaus 
zwischen Kinderschutz und 
Kindeswohlgefährdung:
Ergebnisse der Expertinnen-
tagung am 20. 09. 2006 in
Frankfurt am Main

Mit dem 2005 eingeführten § 8a im SGB
VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung) werden Verfahren geregelt,
die einzuhalten sind, wenn „gewichtige
Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen“
bekannt werden. Das Jugendamt ist da-
nach verpflichtet, Vereinbarungen mit
den freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu treffen, um sicherzustellen,
dass der Schutzauftrag auch von ihnen
entsprechend wahrgenommen wird.Ver-
schiedentlich haben Jugendämter mit
Verweis auf die neue Regelung Frauen-
häuser wegen einer entsprechenden Ver-
einbarung angesprochen. Damit wird 
eine fachliche Kontroverse wieder aktua-
lisiert, die in der Vergangenheit häufig in
der These „Kinderschutz versus Frauen-
schutz“ auf den Punkt gebracht wurde.

In der Praxis des Frauenhauses geraten
Mitarbeiterinnen aus dem Kinder- und
aus dem Frauenbereich gelegentlich in
Widerspruch, wenn sie aus der Perspek-
tive ihrer jeweiligen Parteilichkeit die
unterschiedlichen Interessen von Kin-
dern oder Müttern vertreten.Gleichzeitig
wird häufig die Arbeit der Jugendämter
kritisiert, weil z. B. unter Bezug auf das
Kindeswohl zugunsten des Umgangs-
rechtes der Väter entschieden wird und
dabei die Anforderungen an den Schutz
der Mütter nicht ausreichend berück-
sichtigt werden.

Hier wurde mit dem Expertinnenge-
spräch angeknüpft. Das Frauenhaus ist
zwar keine Kinder- und Jugendhilfeein-
richtung, hat aber in Bezug auf Kinder-
schutz und Kindeswohlgefährdung zwei
zentrale Funktionen:

ø das Frauenhaus wird für die vielen Kin-
der,die mit ihren misshandelten Müttern
dort Schutz suchen, zum Kinderschutz-
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men werden. Hier greifen Möglichkeiten
des eigenständigen Kinderschutzes, wie
Hilfen zur Erziehung, der Schutzauftrag
bei Kinderschutzgefährdung nach § 8a
SGB VIII oder der Entzug der elterlichen
Sorge nach § 1666 BGB.

Um den Schutz von Frauen und Kindern
gleichermaßen in den Blick zu nehmen,
bedarf es der Kooperation und Vernet-
zung aller in diesem Bereich tätigen Ins-
titutionen und Verbände. Frauenhäuser
sind Teil dieses Kooperationsnetzwerkes.
Aufbau und Pflege dieses Netzwerkes
gehören zu den Aufgaben des kommu-
nalen Sozialen Dienstes.

Abschließend skizzierte Frau Dr. Heynen
verschiedene Möglichkeiten, den Schutz
von Frauen und Kindern zu verbessern.
Einmal sollten die Gefährder stärker an-
gesprochen und Prognosen entwickelt
werden. Zum anderen fordert sie bei der
Reform der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
insbesondere für die Verfahren bei Tren-
nung und Scheidung,mittelbar auch den
Schutz vor Gewalt mit einzubeziehen.
Schließlich forderte sie weitergehende
Forschung, Qualifizierung und Hilfen.

Der Vortrag von Frau Dr.Heynen kann von
der Homepage von Frauenhauskoordi-
nierung e.V. www.frauenhauskoordinie
rung.de unter „Aktuelles“ herunter gela-
den werden.

Gila Schindler:
Kinderschutz in der Jugendhilfe und
im Frauenhaus – miteinander, oder
wie? Auswirkungen des § 8a SGB VIII
auf die Arbeit im Frauenhaus

Der Vortrag von Gila Schindler, Juristin,
Referentin für Kinder- und Jugendhilfe-
recht,Bundesministerium für Familie,Se-
nioren, Frauen und Jugend, Dt. Institut
für Jugendhilfe und Familienrecht, kann
von der Homepage von Frauenhauskoor-
dinierung e.V. www.frauenhauskoordi
nierung.de unter „Aktuelles“ herunter
geladen werden.

Dr. Susanne Heynen:
Frauen- und Kinderschutz durch
professionelle „Abgrenzung“ und
Kooperation

Dr. Susanne Heynen, Leiterin des städti-
schen Kinderbüros in Karlsruhe, hatte ihr
Referat in vier Abschnitte gegliedert:

1. Gefährdung durch häusliche Gewalt
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

von Frauen- und Kinderschutz
3. Strategien zur Verbesserung der Ko-

operation und Vernetzung
4. Schlussfolgerungen

Im ersten Abschnitt hat Frau Dr. Heynen
nach der Erläuterung des rechtlichen
Hintergrunds für Kinder- und Jugend-
schutz den Unterschied zwischen häus-
licher Gewalt und Kindermisshandlung
und die Folgen häuslicher Gewalt für Kin-
der herausgearbeitet, insbesondere auf
die körperlichen und psychischen Belas-
tungen für die Kinder hingewiesen. Im
Mittelpunkt ihrer Ausführungen stand
die These, dass häusliche Gewalt immer
als Indikator für eine Kindeswohlgefähr-
dung gelten kann. Väter gefährden Kin-
der, indem sie Gewalt gegen die Mutter
ausüben,Mütter können die Kinder nicht
schützen, weil sie sich selbst auch nicht
schützen können. Bei Bedarf müssen die
Rechte der Kinder daher auch mit Hilfe
gerichtlicher Anordnungen durchgesetzt
werden.

Im zweiten Abschnitt hat Frau Dr. Hey-
nen zum einen Frauenschutz und Kin-
derschutz gleichgesetzt. Maßnahmen
nach dem Polizeigesetz, dem Gewalt-
schutzgesetz oder der Aufenthalt in ei-
nem Frauenhaus dienen nicht nur zum
Schutz der Frauen sondern sind auch ein
Schutz für die Kinder. Das Frauenhaus
bietet wichtige Voraussetzungen für den
Schutz von Kindern, die aber nicht aus-
reichen. Kinderschutz ist vielmehr eine
eigenständige Aufgabe. Zum anderen
hat sie auf die Grenzen für den Schutz
der Kinder im Frauenhaus hingewiesen,
die darin liegen, dass Frauen z. B. wieder
in die gewaltgeprägten Lebensverhält-
nisse zurückkehren,Trennung und Schei-
dung problematisch verlaufen oder Hil-
feangebote nicht in Anspruch genom-
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haus, denn dort werden – unabhängig
von der Finanzierungsgrundlage – im po-
sitiven Sinne Leistungen für Kinder er-
bracht, indem sie geschützt und geför-
dert werden. Das Frauenhaus arbeitet
dabei auch mit anderen Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.

ø das Frauenhaus schützt aber gleichzei-
tig Kinder vor der möglichen Gewalt ihrer
Mütter und nimmt daher in Bezug auf 
eine Kindeswohlgefährdung gegenüber
den Müttern kontrollierende Funktionen
wahr, ggf. auch im Falle einer Rückkehr
der Mutter in die gewaltgeprägte Le-
benssituation. Die Kinder benötigen in
diesen Situationen zu ihrem Schutz ei-
genständige Unterstützungsleistungen,
die in Kooperation mit dem Jugendamt
und mit Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tungen erbracht werden müssen.

Vor diesem Hintergrund ging es bei dem
Expertinnengespräch darum, Aufgaben
und Funktionen des Frauenhauses im
Kinderschutz und bei Kindeswohlgefähr-
dung zu klären. Ferner wurde der Hinter-
grund der Einführung des § 8a SGB VIII
und der Auftrag des Jugendamtes erläu-
tert.Aus Sicht der Frauenhauspraxis wur-
den auch Fragen diskutiert wie:

ø was braucht das Kind, was braucht die
Mutter zu ihrem Schutz?

ø wie wirkt sich die Funktion des Frauen-
hauses in Bezug auf die Kindeswohl-
gefährdung auf seine Außendarstel-
lung bzw. auf das Vertrauen in das 
Frauenhaus aus? 

Im Folgenden werden die Referate und
Ergebnisse der Diskussionen kurz zusam-
menfassend wiedergegeben.
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Brita Einecke:
Kindeswohl im Frauenhaus zwischen
Kinderschutz und Kindeswohlgefähr-
dung – Bericht aus der Praxis

Der Vortrag von Frau Brita Einecke,
Frauen helfen Frauen e.V.,Frankfurt a.M.,
kann von der Homepage von Frauen-
hauskoordinierung e.V. www.frauenhau
skoordinierung.de unter „Aktuelles“ her-
unter geladen werden.

Frau Einecke hatte ihr Referat in vier Ab-
schnitte gegliedert:

1. Kindeswohlgefährdung im Frauen
haus durch Mütter

2. Kindeswohlgefährdung durch Be-
suchskontakte mit dem Vater

3. Gefährdung durch die Rückkehr zum
Misshandler

4. Bedarf der Kinder im Frauenhaus

Als Grundlage für die Einschätzung der
Gefährdung der Kinder durch ihre Mütter
schließen die Mitarbeiterinnen im Frau-
enhaus von den Frauen mit ihren Kindern
auf deren Familienkonstellationen. Sie
unterscheiden dabei zwischen vier typi-
schen Familiensituationen:

ø die offensichtlich hoch problematische
Familie, d.h. Familien, bei denen schon
im Aufnahmegespräch klar wird, dass
hier ein Gefährdungspotential für die
Kinder vorliegt

ø die verdeckt hochproblematische Fa-
milie, bei denen gravierende Probleme
erst in einem längeren Zeitraum
deutlich werden

ø Familien mit guten Grundlagen, die in
einzelnen Bereichen einen Unterstüt-
zungsbedarf haben

ø unproblematische Familien, die aller-
dings nicht so häufig sind.

Bei Frauen der ersten beiden Falltypen
gehen die Mitarbeiterinnen mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit von einer Kin-
deswohlgefährdung aus und suchen 
von Beginn an die Kooperation mit dem
Jugendamt, zuerst indem sie bei der 
Mutter für eine Inanspruchnahme von

7

Frau Schindler stellte einführend die
Hintergründe und Vorgeschichte der
Neuregelung des § 8a SGB VIII dar. Anlass
waren schwerwiegende Fälle von Kin-
deswohlgefährdung, die zum einen mit
einer strafrechtlichen Bedrohung für die
Fachkräfte im Jugendamt verbunden 
waren, andererseits anknüpften an die
Entwicklung eigener Konzepte zur Wahr-
nehmung des Schutzauftrages in einigen
Jugendämtern. Die Träger der freien Ju-
gendhilfe sollten wegen des „Negativ-
images“ der öffentlichen Jugendhilfe in
den Schutzauftrag einbezogen werden.

Weiter erläuterte Frau Schindler die
Struktur von § 8a SGB VIII. Zuerst sind im
ersten Absatz die Aufgaben des Jugend-
amtes formuliert, die bei Kenntnis von
wichtigen Anhaltspunkten für die Kin-
deswohlgefährdung in der Wahrneh-
mung des staatlichen Wächteramtes zu
erledigen sind. Im zweiten Absatz wer-
den die Träger von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach dem SGB
VIII erbringen, einbezogen. Mit ihnen hat
das Jugendamt Vereinbarungen abzu-
schließen, um sicherzustellen, dass auch
in den Einrichtungen der Schutzauftrag
sichergestellt ist. Darin ist auch geregelt,
dass das Jugendamt zu informieren ist,
wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung vorliegen und
die angebotenen Hilfen von den Perso-
nensorgeberechtigten nicht ausreichend
in Anspruch genommen werden. Unter
diesen Voraus-setzungen kann die Ver-
letzung des Datenschutzes gerecht-
fertigt sein. Auch Frau Schindler hob die
Bedeutung von Kooperation und Vernet-
zung der unterschiedlichen Träger der 
Jugendhilfe hervor, in die Frauenhäuser
einbezogen werden sollten. Frauenhäu-
ser selbst gelten aber nicht als Jugend-
hilfeeinrichtungen.

Hilfsleistungen durch das Jugendamt
werben.Wenn das nicht gelingt,nehmen
sie selbst Kontakt mit dem Jugendamt
auf. Sie orientieren sich dabei an den Be-
dürfnissen der Kinder, nicht an denen ih-
rer Mütter.

Auch bei problematischen Kontakten mit
dem Vater oder bei der Rückkehr zum
Misshandler kooperieren die Mitarbei-
terinnen mit dem Jugendamt, wenn sie
dadurch eine Gefährdung des Kindes-
wohles vermuten.

Den Bedarf von Kindern im Frauenhaus
fasste Frau Eineck zusammen in:

ø geschultes Fachpersonal im Kinderbe-
reich, die die Kinder schützen und
unterstützen können

ø ein klar strukturiertes und übersichtli-
ches Umfeld für Kinder, d. h. geschütz-
te Räume

ø in Bezug auf häusliche Gewalt und
die Folgen für Kinder geschultes Fach-
personal auch außerhalb des Frauen
hauses.

Hintergrundinformation

In den verschiedenen Diskussionsrunden
wurde immer wieder auf die Bedeutung
des „Cochemer Modells“ hingewiesen.
Das Modell wurde vor mehr als 10 Jahren
in Cochem (Mosel) entwickelt und wird
gegenwärtig in verschiedenen Regionen
bundesweit aufgegriffen. Prinzipien des
Modells sollen auch bei der Reform des
Freiwilligen Gerichtsgesetzes berück-
sichtigt werden. Daher wird hier kurz
über das Modell informiert.

Das Cochemer Modell ist ein viel disku-
tiertes Modellprojekt eines Arbeitskrei-
ses des Cochemer Familiengerichts,
gemeinsam mit den Fachleuten der Ju-
gendämter des Landkreises Cochem-Zell.
Es handelt sich um ein auf das Kindes-
wohl hin orientiertes Arbeitsmodell zwi-
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in der Regel zusätzliche Ressourcen be-
nötigt, vor allem für die „Erziehungsbe-
ratung“ der Mütter. Zur Problematik der
Kindeswohlgefährdung wird aber auch
für Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern
ein erheblicher Fortbildungsbedarf gese-
hen.

Als zentrale Forderung wurde formuliert,
dass das Jugendamt bei häuslicher Ge-
walt gemeinsame Gespräche der El-
tern, das Cochemer Modell, Mediation
und den Täter-Opfer-Ausgleich als einzig
praktizierte Verfahren ausschließen,son-
dern vorrangig die Übertragung der al-
leinigen elterlichen Sorge auf die Mutter
prüfen sollte.

Die Tagung wurde als gelungener und
spannender Einstieg in das Thema „Kin-
deswohlgefährdung im Frauenhaus und
Kooperation mit dem Jugendamt“ ge-
wertet. Insbesondere die Diskussion zu
den Möglichkeiten der Jugendhilfe, zu
den Strategien der Zusammenarbeit und
die Auseinandersetzung mit dem „Co-
chemer Modell" und seine Praxis sollten
vertieft werden.Weiterhin sollten Aspek-
te der Gefährdetenprognose, der Kindes-
wohlgefährdung bei Rückkehr zum Miss-
handler aufgegriffen werden.

Ergebnisse und Perspektiven

Im Mittelpunkt der Diskussionen in den
Arbeitsgruppen standen die Erfahrungen
mit der Kooperation mit dem Jugend-
amt, die sowohl gut als auch problema-
tisch eingeschätzt wurden. Zum einen
wurde berichtet, dass einzelne Frauen-
häuser positive Regelungen für die Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt ver-
einbaren konnten. Bei einer guten Ko-
operation mit dem Jugendamt sei es da-
her kein Problem, dort auch über Fälle
von Kindeswohlgefährdung im Frauen-
haus zu informieren. Problematisch sei
dann aber beispielsweise ein Ortswech-
sel bei Auszug aus dem Frauenhaus, weil
die Zusammenarbeit im Interesse des
Schutzes von Frauen und Kindern mit
dem neu zuständigen Jugendamt nicht
geregelt ist und nicht abgeschätzt wer-
den kann, welche Angebote und Hilfen
dort geleistet werden können.

Andererseits wurde kritisch angemerkt,
dass Jugendämter ihren Auftrag im Kin-
derschutz wohl eher nicht angemessen
wahrnehmen, wenn sie beispielsweise
die Durchsetzung des Umgangsrechtes
für den gewalttätigen Vater fordern. Da-
rüber hinaus haben Jugendämter kaum
angemessene Angebote zur Unterstüt-
zung gewaltbetroffener Kinder. Notwen-
dig sei daher, mit dem Jugendamt fach-
lich ins Gespräch zu kommen, um zu
klären, welche Leistungen in welcher
Form auch für die Arbeit im Frauenhaus
genutzt werden könnten bzw. welche
spezifischen Leistungen benötigt wer-
den. Nach den Erfahrungen einiger Teil-
nehmerinnen fehlt es im Jugendamt an
Personal, die Fachkräfte erscheinen zu-
dem nicht ausreichend qualifiziert für
die Arbeit mit Opfern männlicher Ge-
walt. Sie sind eingebunden in bürokrati-
sche Strukturen und erscheinen dadurch
beeinträchtigt in ihrem innovativen Po-
tenzial.

In den Frauenhäusern wird eine Verän-
derung in der Arbeit mit den Mädchen
und Jungen in der Weise beobachtet,
dass dieser Bereich verstärkt zu einem ei-
genen Arbeitsschwerpunkt gewor-den
ist. Für eine angemessene fachliche Ar-
beit mit den Kindern werden allerdings
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schen den im Trennungs- und Schei-
dungsgeschehen beteiligten Personen.
In Zusammenarbeit der verschiedenen
Professionen am familienrechtlichen Ge-
richtsverfahren, Rechtsanwälte, die Er-
ziehungs- und Lebensberatungsstelle,
das Familiengericht, Mediatoren und an-
dere Gutachter, das Jugendamt und wei-
tere Beteiligte, wurde ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem im Trennungs- und
Scheidungsfall mit Einverständnis der 
Eltern die gemeinsame elterliche Sorge
unter Gewährleistung des Kindeswohls
aufrechterhalten werden kann.

Kritisiert wird von Mitarbeiterinnen in
Frauenhäusern, aber auch von anderen,
dass im Cochemer Modell nicht unter-
schieden wird zwischen Trennungs- und
Scheidungskonflikten von Paaren, in de-
nen Gewalt von einem Elternteil gegen
den anderen Elternteil verübt wurde,und
Paaren, in denen Gewaltausübung und
Gewalthandlungen nicht stattfanden.
Der qualitative Sprung vom hochstritti-
gen Paarkonflikt zu einem von Gewalt
geprägten Paarkonflikt bleibt unbe-
rücksichtigt – zum Nachteil des Gewalt-
opfers, das außerdem einer vermeidba-
ren Gefährdung ausgesetzt wird. Nach
Aussage von VAMV hat sich der Arbeits-
kreis bisher weder schriftlich noch münd-
lich dazu geäußert, wie in Fällen von Kin-
desmissbrauch und/oder Gewalt gegen
das Kind oder den anderen Elternteil 
sowie bei schwerwiegenden psychischen
Erkrankungen eines Elternteils vorge-
gangen wird. Die Reaktion auf eine ent-
sprechende Anfrage von Frauenhaus-
koordinierung e. V. beschränkte sich auf
den Hinweis,es werde an diesen Themen
gearbeitet, sowie auf Defizite auf Seiten
der Frauenhausmitarbeiterinnen. Der
Hinweis von Frau Schindler, dass sich der
Initiator des Modells, Richter Rudolph,
in einem Vortrag inhaltlich zum Thema
geäußert habe, konnte bisher nicht be-
stätigt werden.
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zurück. Durch die 2004 ins Leben gerufe-
ne Kampagne „Stoppt Häusliche Ge-
walt“ wurden bereits über 70.000 Euro
an Spenden für TERRE DES FEMMES ge-
sammelt. Mit Hilfe dieses Beitrages
konnte das Referat „Häusliche Gewalt“
eingerichtet und damit der Grundstein
für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ge-
legt werden. Zu den grundlegendsten
Unternehmenswerten von THE BODY SHOP
zählen Menschenrechte und Selbstach-
tung. Deshalb engagiert sich das Kosme-
tik-Unternehmen seit vielen Jahren auch
im Kampf gegen Häusliche Gewalt und
stellt für TERRE DES FEMMES einen wich-
tigen Verbündeten dar. […] Ab dem
Herbst 2006 wird THE BODY SHOP die Si-
tuation der Kinder in den Mittelpunkt der
Kampagne stellen. Hierzu wird auch das
von TERRE DES FEMMES in Auftrag gege-
bene Musiktheater „Du bist unschlag-
bar“ einen wichtigen Beitrag leisten. Die-
ses richtet sich besonders an Jugendliche
und kann zur präventiven Arbeit von
Schulen gebucht werden.“ 
Quelle: Pressemitteilung vom
04.10.2006
Am 25.November 2006 – dem internatio-
nalen Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen" –
startete die zweijährige bundesweite
Kampagne von TERRE DES FEMMES„Frau-
en schlägt man nicht". Das Ziel ist eine
kontinuierliche Aufklärungs- und Lobby-
arbeit zur Problemlage von häuslicher
Gewalt. (….) 
Weitere Informationen unter: TERRE DES
FEMMES, Serap Altinisik, Tel. 07071/7973-
26, E-Mail: gewalt-schutz@frauenrechte
.de, Homepage: www.frauenrechte.de

Prävention sexueller Gewalt mit
einem Internetprojekt

„Nach langjährigen Forschungserfah-
rungen mit den Themen sexuelle Gewalt
und Prävention wurde am Deutschen Ju-
gendinstitut in München die Idee ent-
wickelt, auf der Basis ihrer Arbeit ein
Internetprojekt als Lernmöglichkeit für

9

Stellungnahmen der Liga 
der FW Hessen zum Thema
Zwangsverheiratung und zum 
illegalen Aufenthalt

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in
Hessen e.V. hat im Oktober 2006 zwei
Stellungnahmen zu den Themen Zwangs-
verheiratung und zur rechtlichen und so-
zialen Situation von Menschen ohne Auf-
enthaltsstatus abgegeben.Beide können
auf der Homepage der Frauenhauskoor-
dinierung e.V. www.frauenhauskoordi
nierung.de heruntergeladen werden.

Verhinderung von Zwangsehen
und Stärkung des Opferschutzes

Der Deutsche Caritasverband e.V. hat ein
Positionspapier veröffentlicht, in dem er
jegliche Form der Zwangsverheiratung
als Verstoß gegen die Menschenrechte
ablehnt. Weiterhin fordert der Verband
die Verbesserung der rechtlichen und
aufenthaltsrechtlichen Situation von be-
troffenen Migranten/-innen, erweiterte
Angebote zur Krisenintervention und
zum Schutz der Betroffenen sowie die
Berücksichtigung von Männern, die
ebenfalls Opfer von Zwangsehen sein
können.
Das Positionspapier ist zu beziehen beim
Deutschen Caritasverband e.V., Abtei-
lung Soziales und Gesundheit, Referat
Migration und Integration, Postfach 420,
79004 Freiburg, E-Mail: migration.inte
gration@caritas.de

Kampagne 
„Stoppt Häusliche Gewalt"

„TERRE DES FEMMES und THE BODY SHOP
sind auch in Zukunft aktiv gegen ‚Häusli-
che Gewalt‘ “. In ihrem gemeinsamen En-
gagement gegen „Häusliche Gewalt“
blicken THE BODY SHOP und TERRE DES
FEMMES auf zwei sehr erfolgreiche Jahre

Jugendliche ab 12 Jahren erstellen zu las-
sen. Dieses Projekt wurde 2004 bis 2006
mit Mitteln der Stiftung Jugendmarke
durchgeführt und die Website www.ni
ceguysengine.de kann nun aus dem In-
ternet heruntergeladen werden. Mit ihr
wird Pädagogen/-innen ein Mittel an 
die Hand gegeben, das ihnen zunächst
nichts weiter abverlangt, als die Website
in die pädagogische Arbeit einzubauen
und die Jugendlichen in der Auseinan-
dersetzung (...) mit den angebotenen
Themen zu begleiten (...)“.
Mehr bei: www.niceguysengine.de
Quelle: Pressemitteilung von Frau 
Dr. Anita Heiliger vom 04.10.2006.
Kontakt und nähere Informationen unter
der E-Mail: perincio-li@sphinxmedien.de
oder a.heiliger@t-online.de

Zweite Rechtsinformation 
für Frauen in Frauenhäusern 
mit Anspruch auf ALG II

Gertrud Tacke, juristische Beraterin von
Frauenhauskoordinierung e.V., verfasste
eine zweite Rechtsinformation für Frau-
en in Frauenhäusern mit Anspruch auf
ALG II nach dem SGB II. Seit Erscheinen
der Ersten Rechtsinformation im Juli
2005 sind in der Praxis neue Fragen auf-
getaucht, z.T. in Zusammenhang mit
zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesän-
derungen. Diese Rechtsinformation soll
Frauenhausmitarbeiterinnen bei der Klä-
rung von Fragen Hilfestellung geben und
damit Frauen im Frauenhaus bei der In-
anspruchnahme ihrer Rechte unterstüt-
zen.Die Rechtsinformation finden Sie auf
der Homepage von Frauenhauskoordi-
nierung e.V. www.frauenhauskoordinie-
rung.de unter Fachinformationen/SGB II.

Initiative zur Unterstützung 
von Frauenhäusern

Die Firma Catherine Nail Collection
GmbH hat die Initiative „We Can Do It!“
zur Unterstützung von Frauenhäusern
gestartet. Dabei sollen insbesondere
konkrete Maßnahmen, die unmittelbar
Frauenhausbewohnerinnen und ihren
Kindern zugute kommen (Ausstattung
Spielzimmer, Freizeitmaßnahme, etc.),

Aktuelle Infos

Aktuelle Informationen
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BIG-Präventionsprojekt:
Kooperation zwischen Schule
und Jugendhilfe bei häuslicher
Gewalt

Das BIG-Präventionsprojekt hat am 01.
04. 2006 begonnen. In der ersten Phase
der Projektarbeit wurden vor allem Kon-
takte zu Gremien, Fachleuten aus den 
Bereichen Jugendhilfe, Schulen, Anti-
Gewalt- und Präventionsprojekten her-
gestellt. Zur Unterstützung dieser Akti-
vitäten wurde ein Informationsflyer er-
arbeitet, mit dem das Projektangebot
dargestellt und die Öffentlichkeit infor-
miert wird. Weiterhin wurden Konzepte
für die Fachveranstaltung für Pädagog/-
innen aus Schule und Jugendhilfe zum
Thema „häusliche Gewalt“, für den El-
ternabend in der Schule und für die Kin-
der-Workshops entwickelt. Auch ist es
bereits in einem Bezirk gelungen, die Di-
rektor/-innen und Lehrer/-innen von ver-
schiedenen Grundschulen für das Thema
zu sensibilisieren. Insgesamt wurde im
Projekt beobachtet, dass Interesse am
Thema „Prävention von häuslicher Ge-
walt“ besteht, dazu konnten von Seiten
der Schulen positive Rückmeldungen
verbucht werden. Der nächste Schritt ist
nun die Umsetzung und Erprobung des
Konzepts in die Praxis.Der Flyer kann her-
untergeladen werden bei: www.big-in
terventionszentrale.de/mitteilungen/pdfs
/0609_flyer-praevention.pdf

Neues Handbuch: Bridging Gaps 

„Ein Handbuch zur Zusammenarbeit
zwischen Frauen-NGOs und staatlichen
Einrichtungen mit dem Ziel der Bekämp-
fung von Gewalt an Frauen ist im Rah-
men des Daphne-Projets ‚Bridging gaps‘
entstanden. Auf rund 100 Seiten werden
Richtlinien und Standards für eine gute
Zusammenarbeit zwischen staatlichen
und nicht-staatlichen Organisationen
vorgestellt. An dem Handbuch haben ne-
ben den Projekt-Organisatorinnen von
WAVE – Women Against Violence Europe
– zwölf Projekt-PartnerInnen aus zehn
verschiedenen europäischen Ländern
mitgearbeitet.“ 
Quelle: GEWALTLOS 3/2006 Newsletter

der Informationsstelle gegen Gewalt
des Vereins Autonome  Österreichische
Frauenhäuser.
Ein Internetdownload ist möglich unter
www.wave-network.org.Weitere Ausfüh-
rungen hierzu sind auch im Schwer-
punktthema „Qualitätsentwicklung im
Frauenhaus“ (unter Neues von der Wis-
senschaftlichen Begleitung) zu finden.

Stellungnahme zur FGG-Reform

Der Bundesverband der Frauenbera-
tungsstellen und Frauennotrufe sowie
Frauenhauskoordinierung e.V. haben
zwei Stellungnahmen zum Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Reform des
Verfahrens in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit herausgegeben. Die Stel-
lungnahme von Frauenhauskoordinie-
rung e.V. ist auf der Homepage www.
frauenhauskoordinierung.de unter „Ak-
tuelles“, Datum vom 5. 7. 06., eingestellt.
Die Stellungnahme des Bundesverban-
des der Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe findet sich auf deren Ho-
mepage www.bv-bff.de

Gewalt gegen Frauen nimmt zu 

„Frauenhäuser sind nicht nur Zufluchts-
ort, sondern Basisstation für den Neuan-
fang. Deshalb fordert der Paritätische
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
die Rücknahme der Landeskürzungen.
Als vor 30 Jahren die ersten Frauenhäu-
ser in Nord-Rhein-Westfalen gegründet
wurden, gab es vielerorts noch Zweifel
an ihrer Existenzberechtigung. Heute
zeigt die Kriminalstatistik, dass die häus-
liche Gewalt weiter steigt. Warum 30
Prozent weniger Landesmittel für Frau-
enhäuser mehr gefährden als Gewalt-
prävention, zeigt ein Praxisbericht www.
paritaet-nrw.org/progs/pia/pia_zms/con-
tent/e5748/e5778/e5779/e15983/e15989/0
1_Praxis_Frauenhaus.pdf. Der Paritäti-
sche appelliert an die Landespolitik, sich
in Wahlkreisen über die Arbeit der Frau-
enhäuser zu informieren und diese Er-
fahrungen bei den Haushaltsberatungen
2007 in die parlamentarische Arbeit ein-
zubringen.

gefördert werden. Angesprochen sind
Frauenhäuser bundesweit. Die Firma
stellt ein Formular zur Verfügung, mit
dem Projektvorschläge eingereicht wer-
den sollen, die bis zur Höhe von jeweils
2.000 Euro gefördert werden.
Nähere Informationen erhalten Sie unter
der Homepage der Firma www.catheri
ne.de, per E-Mail: info@catherine.de oder
telefonisch unter 05606/53030.

Allgemeines Gleichstellungs-
gesetz in Kraft

Am 18. 08. 2006 ist das Allgemeine
Gleichstellungsgesetz (AGG) in Kraft ge-
treten. Damit werden verschiedene EU-
Richtlinien zum Schutz vor Diskriminie-
rung in nationales Recht umgesetzt. Der
Gesetzestext sowie eine erste Bewer-
tung aus Sicht von Antidiskriminie-
rungsbüros finden sich unter: www.pari-
taet.org/Fachinfos/Datum vom 18.8.

Integrationsgipfel: Lebenssitua-
tion von Frauen und Mädchen
verbessern, Gleichberechtigung
verwirklichen

„Integration ist eines der zentralen ge-
sellschaftspolitischen Themen,dies wur-
de nicht erst am 14. Juli 2006 beim In-
tegrationsgipfel im Bundeskanzleramt
deutlich. Ziel ist, innerhalb eines Jahres
einen „nationalen Integrationsplans“ zu
erstellen. Dazu werden sechs Arbeits-
gruppen eingerichtet, die zu folgenden
Themen arbeiten werden: Integrations-
kurse weiterentwickeln, von Anfang an
deutsche Sprache fördern, gute Bildung
und Ausbildung sichern, Arbeitsmarkt-
chancen erhöhen, Lebenssituation von
Frauen und Mädchen verbessern,Gleich-
berechtigung verwirklichen, Integration
vor Ort unterstützen, Bürgergesellschaft
stärken.
Weitere Informationen: www.bmfsfj.de
/bmfsfj/generator/Politikbereiche/gleich-
stellung,did=80654.html
Quelle: Newsletter Frauenprojekte
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands
NRW, September 2006

Aktuelle Informationen
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Weitere Informationen und Hinter-
grundmaterialien: www.paritaetnrw.org
/content/e5748/e5778/e5779/e15983/in-
dex_ger.html.“ 
Quelle: Newsletter Frauenprojekte
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands
NRW, August 2006

Europäisches Jahr der 
Chancengleichheit 2007

2007 ist das Europäische Jahr der Chan-
cengleichheit. Ziel der Europäischen
Kommission ist es, Diskriminierungen
wirksam zu bekämpfen, die Vielfalt als
positiven Wert zu vermitteln und Chan-
cengleichheit für alle zu fördern. Zur Um-
setzung des Jahres hat die Europäische
Kommission 13,6 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt.
Weitere Informationen:
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politik-
bereiche/gleichstellung,did=76874.html
sowie unter http://ec.europa.eu/employ-
ment_social/equality2007/index_de.htm

Blueprint of the Council of 
Europe Campaign und Recom-
mendations

Der  Europarat hat einen so genannten
„Blueprint“ veröffentlicht. In diesem Pa-
pier werden die Ziele und Botschaften
der Kampagne definiert,sowie die Regie-
rungen der Europarats-Mitgliedsstaaten
aufgefordert, sich an der Kampagne zu
beteiligen. Die Kampagnen-Ziele basie-
ren auf den Empfehlungen zur Bekämp-
fung häuslicher Gewalt (Recommenda-
tions), die der Europarat bereits im Jahr
2002 herausgegeben hat.Auf der Home-
page von Frauenhauskoordinierung e.V.
www.frauenhauskoordinierung.de sind
unter der Rubrik „Aktuelles“ beide Doku-
mente hinterlegt.

Bundesregierung verurteilt
Genitalverstümmelung

Auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion
teilte die Bundesregierung mit, dass zir-
ka 30.000 Frauen von Genitalverstüm-
melung betroffen seinen. Da Genitalver-

stümmelung als Körperverletzung gilt,
ist sie nach deutschem Recht strafbar.Die
Bundesregierung verurteilt diese Praxis,
meint aber, dass sie keinen Einfluss auf
die entsprechenden Berufsverbände der
Ärzte,Hebammen und Pflegeberufe neh-
men kann.
Quelle: Drucksache 16/1391 des
Deutschen Bundestags 

KOK zu aktuellen Themen 

KOK, der Bundesweite Koordinierungs-
kreis gegen Frauenhandel und Gewalt an
Frauen im Migrationsprozess e.V., hat zu
verschiedenen aktuellen Themen Infor-
mationen und Positionen herausgege-
ben. So liegt eine Stellungnahme des
KOK zum Gesetzentwurf des Bundesin-
nenministeriums zum 2. Änderungs-
gesetz zum Zuwanderungsgesetz vor.
Gegen den Vorstoß der Bundesjustizmi-
nisterin Frau Zypries, Freier von Zwangs-
prostituierten zu bestrafen, spricht sich
der KOK in einer Pressemitteilung aus.
KOK fordert vielmehr proaktive Maßnah-
men für den Ausbau des Opferschutzes
und die Sensibilisierung der Gesellschaft
für das Thema Menschenhandel. Anläss-
lich der Fußball WM 2006 in Deutschland
haben verschiedene Nichtregierungsor-
ganisationen Kampagnen und Aktionen
durchgeführt, um auf Menschenrechts-
verletzungen an Frauen im Zuge von
Menschenhandel und Zwangsprostitu-
tion aufmerksam zu machen. Der KOK
unterstützte alle diese Kampagnen und
hat deren Ergebnisse im KOK-Newsletter
veröffentlicht.
Stellungnahmen und Newsletter können
jeweils unter www.kok-potsdam.de her-
unter geladen werden.

Auswirkungen des Gewalt-
schutzgesetzes auf die Situation
behinderter Frauen

Auszug aus dem Artikel von Martina
Puschke in WeiberZEIT, Zeitschrift des
Weibernetz e.V., Kassel, Ausgabe 11, Juli
2006, S. 2/3:
„Behinderte Frauen befürchten, dass ins-
besondere Frauen mit Assistenzbedarf,
bei denen der Assistent/ Pfleger die Ge-

walt ausübt, nicht so häufig einen An-
trag auf Gewaltschutz stellen. Denn es
fehlen die diesbezüglich klaren Regelun-
gen für schnelle Übergangslösungen zur
Gewährleistung der Assistenz, wenn der
Täter/die Täterin des Hauses verwiesen
wurde. Für Frauen, die in Einrichtungen
leben, ist die Situation ebenfalls unge-
klärt, vor allem, wenn die Gewalt ausü-
bende Person auch in dieser Einrichtung
lebt. Denn sie kann nicht so einfach des
Hauses verwiesen werden.

Zahlen über behinderte Menschen, die
einen zivilrechtlichen Antrag  nach dem
Gewaltschutzgesetz stellen, liegen leider
nicht vor, denn das Merkmal Behinde-
rung wird in der Statistik nicht erhoben.
Auch in der Begleitforschung zum Ge-
setz,die das Justizministerium in Auftrag
gegeben hat, wurde die Gruppe behin-
derter Frauen nicht gesondert unter-
sucht. Justizministerin Brigitte Zypris
(SPD) antwortete dem Bundestagsabge-
ordneten Ilja Seifert (DIE LINKE) auf seine
schriftliche Anfrage vom November 2005
jedoch, dass in der Tat ein Problem darin
zu sehen ist, dass behinderte Mitbewoh-
ner im Falle von Gewalttaten nicht ohne
weiteres des Heimes verwiesen werden
können. Allerdings hält sie Veränderun-
gen im Gewaltschutzgesetz für nicht er-
forderlich.

Behinderte Frauen sehen hingegen sehr
wohl einen Nachbesserungsbedarf im
Gewaltschutzgesetz und im Aktionsplan
der Bundesregierung. Dazu gehören:

ø Klarstellung bezüglich des Wegwei-
sungsrechts von Täterinnen und Tätern,
wenn diese wie das Opfer in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe oder der häus-
lichen Umgebung als Assistenz- oder
Pflegeperson leben
ø Einführung einer Qualitätssicherung in
Einrichtungen der Behindertenhilfe mit
der Notwendigkeit der Erstellung von
Interventionsplänen bei häuslicher Ge-
walt
ø Schaffung eines barrierefreien Zu-
gangs zu Frauenhäusern,Kriseninterven-
tionsstellen, Frauennotrufen
ø Aufnahme des Merkmals „Behinde-
rung“ in die Statistiken der Polizeidienst-
stellen
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Aktuelle Informationen

und sie für die Thematik sensibilisieren.
Die Ausstellung wird kostenfrei an örtli-
che Netzwerke gegen häusliche Gewalt
ausgelihen. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, das Begleitheft zur Ausstel-
lung anzufordern, das ua. Kopien vieler
Plakate beinhaltet.
Nähere Informationen beim Landeskri-
minalamt Niedersachsen, Zentralstelle
Polizeiliche Prävention und Jugendsa-
chen, Schützenstrasse 25, 30161 Hanno-
ver, E-Mail: praevention@lka.polizei.nie-
dersachen.de

Informationen über die Ausstellung Ro-
senstraße 76 ist im Internet vielfach ver-
fügbar. Unter www.brot-fuer-die-welt.
de/Rosenstrasse/ lässt sich ein virtueller
Rundgang durch die Ausstellung ma-
chen.Weitere Informationen und ein Link
zum Bestellen des Ausstellungskatalogs
findet sich auf der Homepage der Agen-
tur www.gruesshaber.de/35.0.html.
Quelle: BIG Newsletter Juli 2006

Der Förderverein des Frauenhauses und
die Gleichstellungsstelle Norderstedt ha-
ben die Ausstellung „HERZSCHLAG“ zum
Thema Häusliche Gewalt, die von zwei
Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen/
Kindern des Frauenhauses Norderstedt
erarbeitet wurde, durch die Bereitstel-
lung finanzieller Mittel ermöglicht. Die
Ausstellung ist als Wanderausstellung
konzipiert und kann ausgeliehen wer-
den.
Weitere Informationen: Frauenhaus
Norderstedt,Tel.: 040/5296677; Internet:
www.fhfv-norderstedt.de

Sozialpädagogische Prozess-
begleitung

„Wenn wir Sexualstraftäter zur Verant-
wortung ziehen wollen, dann müssen
wir auch dafür sorgen,dass ihre Opfer als
Zeug/-innen vor Gericht gut betreut
werden.“ Das war der Grundgedanke des 
Pilotprojekts „Interdisziplinäre Weiterbil-
dung zur Sozialpädagogischen Prozess-
begleitung“ des Instituts „Recht würde
helfen – Opferschutz im Strafverfahren
e.V.“,das am 07. Mai 2006 nach acht Mo-
naten endete. Die 17 Teilnehmerinnen
haben hier das notwendige Fachwissen
und die Methoden einer professionellen
Sozialpädagogischen Prozessbegleitung
erhalten und werden zukünftig Zeug/-
innen durch das Strafverfahren beglei-
ten, ihnen das komplexe Strafverfahren
erklären, den Opfern beistehen und ih-
nen helfen, zu ihrem Recht zu kommen.
Dabei stand im Mittelpunkt der Weiter-
bildung die interdisziplinäre Kooperation
der beteiligten Berufsgruppen, wie z. B.
Polizei, Beratungsstellen, Staatsanwalt-
schaft. Weitere Informationen darüber,
in welchen Städten Sozialpädagogische
Prozessbegleiterinnen arbeiten,erhalten
Sie bei: Beate Hinrichs, Recht würde hel-
fen e.V., E-Mail: hinrichs-b@t-online.de,
Tel.: 0221/1260717.
Quelle: Sozialmagazin 6/ 2006, S. 12

Ausstellungen zum Thema
„Häusliche Gewalt“

Das Landeskriminalamt Niedersachen
hat eine Ausstellung zum Thema „Gegen
Gewalt in Paarbeziehungen“ initiiert,be-
stehend aus Plakaten, Präsentationsta-
feln,PowerPoint-Präsentation und DVDs.
Sie ist in drei Themenbereiche geglie-
dert: einen Informations-, einen Inter-
ventions- und einen Präventionsteil. Der
Informationsteil soll die Besucher/-in-
nen zunächst über das Thema Gewalt in
Paarbeziehungen informieren. Im Inter-
ventionsteil wird über die Arbeit der
Netzwerkpartner/-innen am Beispiel des
niedersächsischen Aktionsplanes zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen im
häuslichen Bereich informiert. Der Prä-
ventionsteil soll besonders Jugendliche
und junge Heranwachsende ansprechen

ø Umfangreiche Maßnahmen zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins behinder-
ter Menschen
ø Aufnahme behinderter Menschen als
„Zielgruppe“ in die medizinischen und
psychotherapeutischen Ausbildungsplä-
ne sowie Schaffung barrierefreier Praxen
ø Öffentlichkeitsarbeit zum Gewalt-
schutz und zur Prävention auch in einfa-
cher Sprache etc..

Alle Forderungen seitens behinderter
Frauen werden von Weibernetz e.V. z. B.
in der Bund-Länder-AG zur Bekämpfung
häuslicher Gewalt gegen Frauen thema-
tisiert. Im Koalitionsvertrag heißt es, das
Gewaltschutzgesetz werde evaluiert und
gegebenenfalls novelliert. Bei der Evalu-
ation wurde die Zielgruppe behinderter
Frauen nicht einbezogen. Bei der Novel-
lierung des Gesetzes müssen die Belange
behinderter Frauen jedoch berücksich-
tigt werden!“

Kosten bei Verfahren nach dem
GewSchG

Die Berliner Interventionszentrale bei
häuslicher Gewalt hat eine Kostenüber-
sicht der regelmäßig zu erwartenden
Kosten in Gewaltschutzsachen erstellt.
Darin wurden Angaben zu Anwalts- und
Gerichtskosten,zu den Gegenstandswer-
ten und Gerichtsvollziehergebühren zu-
sammengetragen. Weitere Infos unter
www.big-interventionszentrale.de

Amnesty international – 
Broschüre Gewalt gegen Frauen

Amnesty international hat eine 12-seitige
Informationsbroschüre über die Situa-
tion von Frauen in der Welt herausge-
bracht. Darin wird über die Situation in-
formiert und Verstöße gegen die
Menschenrechte von Frauen in Zahlen
und Fakten dargestellt. Die Broschüre
kann kostenlos angefordert werden (Ab-
gabe aus versandtechnischen Gründen
nur zu 1000 Stück) unter www.amne-
sty.de oder E-Mail: senta.piringer@amne-
sty.de
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TERRE DES FEMMES e.V. (Hg.) (2006):
Frau schlägt mann nicht. Tübingen.
Das Buch geht auf Ursachen und ver-
schiedene Formen von „Häuslicher Ge-
walt“ ein. Intention der Veröffentlichung
ist, das Thema „häusliche Gewalt“ aus
verschiedenen Blickwinkeln heraus zu
beleuchten und Perspektiven und Ge-
genstrategien aufzuzeigen. Die Aufsätze
zu internationalen Erfahrungen, zur na-
tionalen Gesetzgebung,zur Hilfestruktur
und zur Lebenssituation betroffener
Frauen sind in vier Kapiteln gegliedert.
Die Autorinnen kommen aus Forschung
und Praxis. In den Anhang sind u. a. Lite-
ratur zum Weiterlesen und Adressen von
Hilfseinrichtungen in Deutschland auf-
genommen. Das Buch kostet 9,90 Euro
und kann bei TERRE DES FEMMES e.V. be-
stellt werden: tdf@frauenrechte.de

Hoffmann, Jens/Wondrak, Isabel (Hg.)
(2006): Häusliche Gewalt und Tötung
des Intimpartners. Frankfurt.
„Das Buch liefert zum einen Informatio-
nen über die Hintergründe von Häus-
licher Gewalt und die damit einherge-
henden Belastungen für die Opfer. Die
Autoren/-innen stellen aber auch Me-
thoden vor, um Fälle und deren Eskala-
tionspotenzial konkret einzuschätzen
und um ein individuelles Fallmanage-
ment zu entwickeln. Dabei finden auch
besondere Aspekte Berücksichtigung wie
der Umgang mit Kindern in gewaltbela-
steten Familien,Gewalt und Ehrenmorde
bei Migrantinnen sowie Stalking und
häusliche Gewalt. Führende Vertreter/-
innen ihres Feldes präsentieren hier den
aktuellen „State of the Art“ – verständ-
lich und didaktisch aufbereitet für Prak-
tiker/-innen unterschiedlicher Diszipli-
nen“ (Klappentext). Zu den Autorinnen
gehören auch Barbra Kavemann,Dagmar
Freudenberg und Cornelia Helfferich.Das
Buch kann beim Verlag für Polizeiwissen-
schaft bestellt werden: ver lag@polizei-
wissenschaft.de 

Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration
des Landes NRW (2006):
Zwischenbericht zum Handlungskon-
zept der Landesregierung NRW zur
Bekämpfung von Zwangsheirat.
Düsseldorf.
Anfang des Jahres 2006 wurde eine
Unterarbeitsgruppe der Interministeriel-
len Arbeitsgruppe „Integration“ ein-
gerichtet und damit beauftragt, ein
Handlungskonzept zur Bekämpfung von
Zwangsheirat zu erstellen. Nun ist ein
Zwischenbericht über die Arbeit dieser
Unterarbeitsgruppe erschienen. Er ent-
hält eine Vielzahl von Maßnahmen zur
Prävention, Sensibilisierung sowie zum
Opferschutz. Mögliche Gesetzesän-de-
rungen werden ebenfalls thematisiert.
Der Zwischenbericht ist zu beziehen über
das Ministerium (MGFFI), Nord-rhein-
Westfalen, 40190 Düsseldorf, E-Mail:
poststel-le@mgffi.nrw.de

Bündnis Berliner Frauenhäuser und
Frauenberatungsstellen (Hg.) (2006):
Dokumentation zur Fachtagung 
„Mittendrin – Kinder und häusliche Ge-
walt“ vom 14.03.2006. Berlin.
Mit dem Ziel, den interdisziplinären Dia-
log über die Situation von Frauen und
Kindern im Kontext häuslicher Gewalt zu
stärken, initiierte das Bündnis Berliner
Frauenhäuser und Frauenberatungsstel-
len in Zusammenarbeit mit BIG e.V. die
Fachtagung „Mittendrin – Kinder und
häusliche Gewalt“. Die Referate und Er-
gebnisse wurden nun in einer Dokumen-
tation veröffentlicht. Sie enthält u. a.
Fachreferate von Prof. Dr. Barbara Kave-
mann „Kinder und Häusliche Gewalt –
Orientierung in einer gespaltenen Di-
skussion“, Heike Rabe „Kindschaftsrecht
und Gewaltschutzgesetz“,Astrid Schüler
und Ulrike Löhr „Umgangsrechtliche Re-
gelungen in Fällen häuslicher Gewalt –
Erfahrungen aus der Praxis“ und gibt die
Ergebnisse aus den Foren wider. Bezug:
Bündnis Berliner Frauenhäuser und Frau-
enberatungsstellen c/o Frauenraum,Tor-
straße 112, 10119 Berlin.

Bundesweiter Koordinierungskreis ge-
gen Frauenhandel und Gewalt an Frau-
en im Migrationsprozess e.V. (KOK)
(2006): Darstellung finanzieller Mög-
lichkeiten für Opfer von Frauenhandel.
Potsdam.
Die Veröffentlichung von KOK „bietet ei-
nen umfassenden Überblick über die 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkei-
ten für von Menschenhandel betroffene
Frauen. Diese umfassen Leistungen, die
entweder nach dem AsylbLg oder dem
SGB II bzw. XII erteilt werden können, so-
wie auch nach dem OEG und im Straf-
oder Zivilverfahren durchgesetzten Scha-
densersatz- bzw. Schmerzensgeldan-
sprüche. Das Ziel ist, über die im Gesetz
enthaltenen,aber in der Praxis nicht adä-
quat genutzten Möglichkeiten einer bes-
seren Finanzierung bzw. einer angemes-
senen Entschädigung der Opfer von
Menschenhandel zu informieren.“ Quel-
le: Homepage von KOK.
Die Veröffentlichung ist als Download
abrufbar unter www.kok-potsdam.de ›
Link „Infothek“ › Veröffentlichungen des
KOK.

Classen, Georg (2006): Sozialleistun-
gen für MigrantInnen und Flüchtlinge.
Berlin.
Das neue Zuwanderungsgesetz hat zu
wesentlichen sozialrechtlichen Änderun-
gen geführt. 2005 traten zudem umfas-
sende Änderungen des Sozialhilfe- und
Arbeitslosenrechts in Kraft. An Stelle 
des bisherigen Bundessozialhilfegeset-
zes trat mit dem SGB XII ein neues Sozial-
hilferecht. Neu hinzu gekommen ist die –
auch als Arbeitslosengeld II oder Hartz IV
bezeichnete – Grundsicherung für Ar-
beitssuchende nach dem neuen SGB II.
Georg Classen erläutert die neuen Rege-
lungen verständlich und kompetent und
geht auf die Frage ein,unter welchen Vor-
aussetzungen Flüchtlinge und Migrant/-
innen einen Anspruch auf die genannten
Leistungen haben. Quelle: Information
des Verlags

Literaturhinweise

Literaturhinweise
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„konstruktive Sinn [der Qualitätsent-
wicklungsdebatte] besteht weniger in
der Normsetzung und Kontrolle der Be-
ratungstätigkeit von außen als vielmehr
darin, den Qualitätsanspruch im Be-
wusstsein der Beraterinnen präsent zu
halten und einen kontinuierlichen Aus-
tausch über die relevanten Kriterien und
notwendigen Bedingungen für die effek-
tive Beratungstätigkeit anzuregen“ 
(aus: Qualitätskriterien in der Frauenbe-
ratung: www.wien.gr.at).

Eine Definition von allgemeinen Begrif-
fen wie Qualität,Qualitätsmanagement,
Qualitätsentwicklung, Qualitätssiche-
rung, Standards, Dimensionen der Qua-
lität nach Donebedian: Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität ist in dem
Vortrag „Bedeutung von Qualitätsstan-
dards im Prozess der Qualitätsentwik-
klung“ beschrieben, der im Rahmen ei-
nes Workshops der Fachtagung des
Bundesverbandes der Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe vom 24. – 27.
Mai 2006 in Berlin gehalten wurde. Er
kann herunter geladen werden unter:
www.gitte-landgrebe.lu unter der Rubrik
„Aktuelles“. Darauf soll daher hier nicht
weiter eingegangen werden.

In einem dritten Teil dieses Beitrags wer-
den bestehende Materialen der Frauen-
häuser und der Träger benannt. Diese
Übersicht kann Anregungen zur Ausein-
andersetzung mit dem Thema, Einstieg
oder Weiterentwicklung des eigenen An-
satzes geben. Zudem wird ersichtlich,
dass es schon viele praxiserprobte Mate-
rialien zu dem Thema gibt und ein von-
einander Lernen möglich ist.

Einführung ins Thema

In diesem Beitrag werden nicht einzelne
Modelle der Qualitätsentwicklung in den
Frauenhäusern oder von Trägern be-
schrieben oder bewertet, vielmehr wer-
den die verbindenden Merkmale aller 
Qualitätsmodelle hervorgehoben und
näher erläutert: 1. die Zielorientierung
und 2. die Einbeziehung der Kund/-in-
nenperspektive und damit auch der Nut-
zer/-innen des Angebots, hier der Frau-
enhäuser.

Mit diesen beiden Aspekten haben sich
Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern
auch schon vor Beginn der Qualitätsde-
batte auseinandergesetzt. In Konzepten
der Frauenhausarbeit wurden Ziele for-
muliert und auch Aussagen der Frauen
selbst herangezogen. Dennoch lohnt es
sich, beide Aspekte nochmals zu be-
leuchten und möglicherweise im eige-
nen Frauenhaus zu diskutieren. Denn der

News von der Wissenschaftlichen Begleitung
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1. Zielorientierung als Grundlage
für jede Qualitätsentwicklung

Wenn man nicht weiß, wohin man will,
landet man leicht da, wo man absolut
nicht hin wollte.

Formulierte Ziele finden sich in fast allen
Unterlagen der Frauenhäuser wieder,
insbesondere in Konzepten, Grundsatz-
papieren und Leistungsbeschreibungen
(siehe dritter Teil des Beitrags). Diese bil-
den somit das Fundament für die Quali-
tätsentwicklung.

Vorteile von gemeinsam formulierten
Zielvorstellungen sind, dass es eine ge-
meinsame Orientierung gibt, d. h. alle
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses ha-
ben die gleichen Vorstellungen im Kopf.
Ferner lassen sich daraus Erfolgsfaktoren
ableiten, die mit allen abgestimmt sind.

Im Kontext der Qualitätsentwicklung ist
es zusätzlich von Bedeutung, dass die
Ziele, die überprüft werden sollen, über
die allgemeine Zielformulierung hinaus-
gehen, d. h. konkret formuliert sind, wie
es die Definition von Meier (1995, S.13)
fordert: „Ein Ziel ist die exakte Beschrei-
bung eines zu erwartenden Ergebnisses
oder die konkrete Beschreibung eines ge-
wünschten Zustandes zu einem festge-
legten Zeitpunkt.“ Diese Anforderung ist
in der Literatur auch häufig mit SMART
(S = spezifisch, M = messbar oder beob-
achtbar, A = abgestimmt, R = realisierbar,
T = terminiert) umschrieben. Nur wenn
diese Anforderungen erfüllt sind, lassen
sich die Ziele überprüfen. Die Hand-
lungsziele sind zumeist Thema in ge-
meinsamen Jahresgesprächen oder Team-
besprechungen. Im Allgemeinen werden
sie jedes Jahr bzw. prozessorientiert neu
ausgehandelt.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Über-
geordnete Ziele der Frauenhausarbeit
sind beispielsweise „Die Frauen wer-
den in ihrer Eigenverantwortlichkeit und
Selbstbestimmung gestärkt“. Hieraus

lässt sich exemplarisch folgendes Ergeb-
nisziel ableiten:„Mit den Frauen ist beim
Auszug aus dem Frauenhaus eine finan-
zielle Basis geschaffen, unabhängig vom
Misshandler“. Dieses Ziel ist überprüfbar
in Bezug auf die Zeit (bis zum Auszug),
und messbar z. B. mit den Kriterien: Un-
terhaltsgeld für die Kinder ist sicherge-
stellt, Absicherung durch Sozialeistun-
gen, Arbeitsaufnahme etc.. Für jede
einzelne Frau müsste dies nochmals prä-
zisiert werden, was „finanzielle Basis“
heißt und auch ob die Zeitschiene „bis
zum Auszug“ hierfür realistisch ist. Auf-
grund dieser konkreten Zielvereinbarung
mit der jeweiligen Bewohnerin kann im
Abschlussgespräch gemeinsam über-
prüft werden, welche Ziele erreicht wur-
den, welche noch offen sind und wo viel-
leicht noch eine weitergehende Bera-
tung gewünscht wird.

Damit ist in aller Kürze aufgezeigt, dass
die Formulierung von Ergebniszielen die
Grundlage für den Maßstab der Bewer-
tung der eigenen Arbeit bilden und zwar
für die Mitarbeiterinnen, die Bewohne-
rinnen, aber auch für Externe wie Koope-
rationspartner/-innen oder Geldgeber/
-innen.

2. Was Qualität heißt, bestim-
men die Nutzer/-innen: Ein-
beziehung der Sichtweise der 
Frauen1

Zur Legitimation der Arbeit (gegenüber
Öffentlichkeit, Politik und den Kostenträ-
gern) reicht die Bewertung des Nutzens
durch die Fachkräfte selbst nicht mehr
aus, denn zunehmend mehr wird auch
nach der Bewertung des Nutzens durch
die Betroffenen gefragt. Die Frage nach
dem Nutzen ist zudem vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse der Prävalenzstu-
die aktuell geworden. In der Studie lässt
er sich allerdings nur indirekt über die
Abfrage zur allgemeinen Zufriedenheit
mit dem Frauenhaus und der Benennung
von Problemen erschließen. Alle aktuel-
len Qualitätsmodelle fordern ebenso die
Einziehung der Sichtweise der jeweiligen
Kund/-innengruppen. Die Erfahrungen

und die Sichtweise von Frauenhausbe-
wohnerinnen einzubeziehen, ist in der
Frauenhausarbeit allerdings nichts Neu-
es. Diese Ergebnisse oder Erkenntnisse
vielleicht abgestimmt zu erheben und
systematisch auszuwerten,um sie für die
Weiterentwicklung und Legitimation der
Arbeit zu nutzen, ist jedoch noch kein all-
gemeiner Standard. Ob dies einer wer-
den soll oder werden müsste, müssen
Frauenhausmitarbeiterinnen selbst be-
antworten. An dieser Stelle sollen jedoch
Aspekte aufgezeigt werden, die für die
weitere – sicherlich kontroverse Diskus-
sion – hilfreich sein könnten.

Meine Recherche hat gezeigt, dass noch
keine umfassenden und schlüssigen
Konzepte zur Beschreibung des Nutzens
von Frauenhäusern aus Sicht der Bewoh-
nerinnen vorliegen.

Im Folgenden sollen die beiden Begriffe
„Nutzen“ und „Zufriedenheit“ definiert
werden, da sie die Grundlage für die Ent-
wicklung der weiter unten aufgeführten
Fragebögen bilden.

Der „Nutzen“ wird „aus dem subjektiven
Gebrauchswert abgeleitet, d. h. er gibt
die ‚Nützlichkeit‘ einer Sache orts- und
zeitraumgebunden an. Intersubjektive
Vergleichbarkeit […] des Nutzens sind da-
her nicht möglich.“ GABLERS WIRTSCHAFTSLEXIKON

1984 D. h. die Nützlichkeit des Frauenhau-
ses ist nicht vergleichbar mit anderen
Einrichtungen, ebenfalls ist die Zeitkom-
ponente zur Bewertung der Nützlichkeit
maßgebend.Es macht einen Unterschied
ob die Nützlichkeit während des Frauen-
hausaufenthaltes oder im Anschluss be-
wertet wird.

Fußnote
1 Das ausführliche Referat „Der Nutzen des Frauen-
hauses aus Klientinnensicht – Konzepte und 
Erfahrungen“, das von Gitte Landgrebe am 
17. November 2006 im Rahmen der Fachforums
Frauenhausarbeit in Berlin gehalten wurde, kann
von der Homepage von Frauenhauskoordinierung
e.V. (www.frauenhauskoordinierung.de) herunter
geladen werden.
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Bearbeitung ihrer Gewalterfahrungen
durch individuelle Unterstützung beglei-
ten. Dieser Anspruch ist aufgrund der
Ressourcenknappheit der Frauenhäuser
nicht immer umfassend einzulösen.
Selbst wenn für viele gewaltbetroffene
Frauen und deren Kinder Schutz sicher-
gestellt werden kann, muss das nicht
gleichzeitig heißen, dass die Frauen mit
der individuellen Unterstützung oder
den gegebenen Rahmenbedingungen
zufrieden sein müssen. Bei Erhebungen
muss daher zwischen dem Nutzen und
der Zufriedenheit differenziert werden.

Mit den Mitarbeiterinnen der Frauen-
häuser in Luxemburg wurden gemein-
sam mit der externen Begleitung, Gitte
Landgrebe, nach dieser konzeptionellen
Grundidee, d. h. der Differenzierung von

Fragen nach „Zufriedenheit“ und „Nut-
zen“, drei Fragebögen entwickelt:

1. Ein Fragebogen für die Bewohnerinnen
Dieser Fragebogen wird den Frauen vor
dem Auszug überreicht mit der Bitte,die-
sen Bogen entweder direkt auszufüllen
(im Frauenhaus hängt ein Briefkasten
dafür) oder ihn zu einem späteren Zeit-
punkt an das Frauenhaus zurückzusen-
den.
2. Ein „Fragebogen“ in Form eines
Gesprächsleitfadens für Kinder im
Alter von 6 – 12 Jahren
3. Ein Gesprächsleitfaden für Jugend-
liche im Alter von 13 – 18 Jahren
Beide Gesprächsleitfäden dienen zur
Orientierung für ein strukturiertes Ab-
schlussgespräch.

„Zufriedenheit“ ist„ein emotionaler Zu-
stand des Menschen, in dem seine Be-
dürfnisse von ihm als befriedigt angese-
hen werden, […] mit den gegebenen
Verhältnissen, Leistungen o. ä. einver-
standen, nichts auszusetzend haben.“
www.adlexikon.de Unter gegebenen Verhält-
nissen sind z. B. die Räumlichkeiten, die
Umgebung, die Erreichbarkeit oder die
personelle Ausstattung zu verstehen.
Unter Leistungen fallen z. B. das Aufnah-
meverfahren, die Beratung oder auch die
Nachbetreuung.

Mit diesen beiden Definitionen wird der
Spannungsbogen zwischen „Nutzen“
und „Zufriedenheit“ deutlich: Frauen-
häuser wollen möglichst vielen gewalt-
betroffenen Frauen und deren Kindern
Schutz bieten und sie zugleich bei der 

Fragebogen für Frauenhausbewohnerinnen
Bitte kreuzen Sie an, welches Kästchen am besten auf Sie zutrifft. Es gibt dabei kein richtig oder falsch!
1. Wie zufrieden sind Sie mit . . . Sehr zufrieden zufrieden unzufrieden Sehr unzufrieden

dem Fortschreiten Ihres persönlichen Projekts?
der Unterstützung durch das Personal beim Realisieren Ihres 
persönlichen Projekts?
der Unterstützung durch das Personal bei Behördengängen und
administrativen Dingen?
der Aufmerksamkeit, die Sie vom Personal erhalten haben?
den Angeboten des Frauenhauses für die Frauen:

– (Telefonische) Erstkontakte
– Auskunft und Einführung in das Frauenhaus
– Erstgespräch
– Alltagsorganisation
– Beratung
– Begleitung
– Wiedereingliederungshilfe in Ausbildung oder Arbeit
– Fest- und Freizeitangebote
– Wohnungssuche und Auszugsphase
– Nachbetreuung/ Nachgehende Beratung

der Präsenz des Personals innerhalb der Woche?
der Präsenz des Personals am Wochenende?
dem Respekt, der Ihnen vom Personal als Person  entgegengebracht wurde?
dem Respekt, der Ihnen vom Personal  in Bezug auf Ihre Entscheidungen 
entgegengebracht wurde?
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2. Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht? Trifft voll und Trifft Trifft eher Trifft absolut

(diese Fragen beziehen sich auf den Nutzen) ganz zu eher zu nicht zu nicht

Alles in allem habe ich mich während meines bisherigen Aufenthaltes 
im Frauenhaus persönlich weiterentwickelt.
Ich konnte meine Gewalterlebnisse mit dem Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses besprechen.
Ich habe bei der Bearbeitung meiner Gewalterlebnisse durch das Frauenhaus 
Unterstützung erfahren.
Ich habe mich während meines Aufenthalts im Frauenhaus sicher gefühlt.
Ich bin sicher, dass das Personal mich ernst nimmt und mir glaubt.
Ich fühle mich jetzt sicherer Entscheidungen zu treffen.
Ich konnte während meinem bisherigen Aufenthalt viele administrative 
Dinge regeln.
Ich weiß jetzt besser über meine Rechte Bescheid.
Ich fühle mich jetzt sicherer bei administrativen Anforderungen (z. B. Über-
weisungen, Behördengänge, Telefonate).
Meine Beziehung zu meinem Kind hat sich während meinem Aufenthalt im 
Frauenhaus verstärkt.
Ich finde es wichtig, eine person de référence/Bezugsperson zu haben, die mir
zur Seite steht.
Mein Kind konnte sich im FH gut entwickeln.

3. Welche Ideen haben Sie noch, damit wir noch besser werden oder welche Anregungen möchten Sie uns noch geben? 
Es wäre schön, wenn Sie diese  Frage nach Möglichkeit in Französisch, Englisch, Luxemburgisch oder Deutsch beantworten könnten.

Würden Sie das Frauenhaus weiterempfehlen? π eher Ja        π eher Nein

Wie lange dauerte Ihr Aufenthalt im Frauenhaus?

Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben!

Die folgenden 5 Fragen sind nur von Frauen zu beantworten, die mit Kindern hier im Frauenhaus waren. Frauen ohne Kinder  können mit den Fragen auf Seite 2 fortfahren.

den Inhalten der Angebote des Frauenhauses für die Kinder Sehr zufrieden zufrieden unzufrieden Sehr unzufrieden

(Kinderatelier, Spielstunde)?
der Unterstützung durch das Personal bei der Kindererziehung?
der Unterstützung durch das Personal bei der Kinderbetreuung?
der Unterstützung durch das Personal bei der Hausaufgabenbetreuung Ihres 
Kindes oder Ihrer Kinder?
der Aufmerksamkeit, die Ihr Kind (Ihre Kinder) vom Personal erhalten hat?
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Dennoch kann der folgende Interview-
leitfaden sicherlich als Orientierung für
die Entwicklung oder Fortschreibung ei-
gener Befragungen genutzt werden.

Interviewleitfaden für das strukturier-
te Abschlussgespräch mit Kindern von
6 – 12 Jahren

Vorbemerkung für die Interviewerin
Der Interviewleitfaden dient zur Orien-
tierung.Die Reihenfolge der Fragen muss
nicht zwingend eingehalten werden.
Passen einzelne Fragen nicht, können
diese auch wegfallen bzw. auch andere
ergänzt werden. Das Abschlussgespräch
dauert zirka eine Stunde.

Zu Beginn des Interviews bitte auf fol-
gendes hinweisen
ø Vertraulichkeit des Gesprächs!
ø Hinweis:Wird mit jedem Kind am Ende

des Aufenthalts geführt!
ø Hinweis: Es gibt keine richtigen oder

falschen Antworten!
ø Freiwilligkeit: Müssen nicht alle Fragen

beantwortet werden!

Gefühle
Hinweis für Interviewerin: Bei allen Fra-
gen können die Gefühlskarten benutzt
werden. Natürlich ist auch Raum für wei-
tere Ausführungen zu Gefühlen möglich!
ø Wie fühlst du dich jetzt? Heute? 
ø Wie hast du dich hier im Frauenhaus

gefühlt? 
ø Kannst du dich noch erinnern, als du

angekommen bist?
ø Wie hast du dich gefühlt?
ø Nur bei Schulwechsel stellen: Dein ers-

ter Tag in der neuen Schule? 
ø Wie hast du dich gefühlt nach einiger

Zeit, als du dich schon ein wenig einge-
lebt hast? 

Frauenhaus
ø Was hat dir besonders gut im Frauen-

haus gefallen?
ø Wenn du im Frauenhaus Punkte vertei-

len könntest, wie viel Punkte würdest
du geben für:

Hinweis für die Interviewerin: bitte die
folgende Bewertungsskala benutzen:Für
Schulkinder: Schlecht 10 Punkte; Gut ist
60 Punkte = Vergleichbart mit den Zeug-

Alle Bögen sind seit Sommer dieses Jah-
res in Erprobung. Anfang 2007 werden
sich die Mitarbeiterinnen der Frauen-
häuser über die Praktikabilität und den
Erkenntnisgewinn durch die Befragun-
gen erneut austauschen und die Vorla-
gen evtl. nochmals überarbeiten. D. h. al-
le Vorlagen befinden sich noch in der
Erprobungsphase und sind zudem auf
die spezielle Situation von Luxemburg
zugeschnitten. Sie können dennoch zur
Anregung auch für deutsche Frauenhäu-
ser dienen. An dieser Stelle auch ein Dan-
keschön an das Ministère de l’egalité des
chances für die Genehmigung des Ab-
drucks der Fragebögen im Newsletter. Al-
le drei Fragebögen können auch von der
Homepage des Ministeriums unter fol-
gendem Link heruntergeladen werden:
www.mega.public.lu/monde_associati
f/org_conventionnes/index.html

Die Ergebnisse der Befragungen werden
jeweils von den Frauenhäusern selbst
ausgewertet. Sie entscheiden auch, wel-
che Ergebnisse in den Jahresbericht ein-
gehen und welche für die interne Dis-
kussion und damit für den eigenen
Prozess der Qualitätsentwicklung ge-
nutzt werden.

Mit den Mitarbeiterinnen, die mit den
Kindern arbeiten, wurde ein Interview-
leitfaden entwickelt. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass für Kinder und Jugendliche
die schriftliche Befragung einen nicht so
großen Erkenntnisgewinn bringt und in
Gesprächen eher vertiefend nachgefragt
werden kann. Die klare Trennung zwi-
schen „Zufriedenheit“ und „Nutzen“ ge-
staltete sich allerdings bei der Entwik-
klung der Gesprächsleitfäden wesentlich
schwieriger. Viele Antworten müssen im
Nachhinein bzgl. dieser beiden Kateg-
orien ausgewertet werden. Die Fragen
unter dem Themenkomplex zur „Gewalt“
beziehen sich jedoch ausschließlich auf
den Nutzen. Ein perspektivischer Nutzen
liegt darin, dass mit den Kindern ein Si-
cherheitsplan für die Zeit nach dem Frau-
enhaus entwickelt wird.

nis der Schule. Bei Kindern,die noch nicht
in die Schule gehen,folgende Bewertung
benutzen:
Bei schlechter Bewertung nachfragen,
was besser sein könnte.

Kinderatelier, Spielstunden, Hausord-
nung, Personal, Schlafzimmer, Spielecke,
Spielsaal, Draußen: Wiese Garten, Haus-
aufgabenhilfe,Bibliothek,Spiele im Büro,
Ausflüge, Fernseher?

Während meines Aufenthaltes im Frau-
enhaus:
Haben ich und meine Mama . . .
Haben ich und mein Papa . . .
Ist mein Papa . . .
Ist meine Mama . . .

Gewalt
ø Hattest du im Frauenhaus die Möglich-

keit, mit deiner Bezugserzieherin darü-
ber zu sprechen, was bei dir zu Hause
geschehen war?

ø Wie hast du dich bei solchen Gesprä-
chen gefühlt? 

Hinweis für Interviewerin: Bei kleineren
Kindern evtl. Gefühlskarten benutzen!
ø Hast Du Dich im Frauenhaus sicher und

beschützt gefühlt?
ø Was hast du im Frauenhaus gelernt?
ø Kennst du die Rechte, die Kinder ha-

ben? 
Hinweis für Interviewerin:benennen las-
sen!

Auszug/ Zukunft
ø Nach meinem Auszug vermisse ich

sicher . . .
ø Nach meinem Auszug denke ich sicher

oft an . . .
ø Nach meinem Auszug werde ich und

meinen Mama . . .
ø Nach meinem Auszug werde ich und

mein Papa  . . .
ø Nach meinem Auszug freue ich mich

auf . . .
ø Nach meinem Auszug kann ich endlich

. . .
ø Wenn ich an mein neues zu Hause den-

ke, denke ich an . . .
ø Wenn ich an meinen Vater denke, füh-

le ich mich . . .
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3. Materialien zum Thema
„Qualitätsentwicklung“

3.1 Unterlagen der Frauenhauskoordi-
nierung

Die beiden folgenden Papiere „Fachliche
Grundsätze für die Beratung von Frauen
im Bereich häuslicher Gewalt“ sowie
„Aufgabenprofil Frauenhaus – Hinweise
zur Aufgaben- bzw. Leistungsbeschrei-
bung“ sind an dieser Stelle vollständig
wiedergegeben,da beide in breitem Kon-
sens im Werkstattgespräch von Frauen-
hauskoordinierung e.V. formuliert wur-
den und daher eine wichtige Grundlage
für die Qualitätsentwicklung in den Frau-
enhäusern darstellen.

Insbesondere die Diskussion der bereits
entwickelten Standards für die Frauen-
hausarbeit könnte nochmals von Inter-
esse sein, da auch für die Täterarbeit
Standards in Entwicklung sind. Diese
könnten evtl. daher erneut im Werkstatt-
gespräch auf ihre Aktualität und Voll-
ständigkeit überprüft werden. Denn
Standards bedürfen regelmäßig einer
Überprüfung. Für die mögliche Überar-
beitung könnte das Handbuch „Bridging
Gap“ (in englischer Fassung Internet-
download unter www.wave-networking.
org) hilfreich sein. Neben den Standards
für Frauenhäuser werden hier auch Stan-
dards für spezifische Einrichtungen wie
Rechtsberatung für Frauen, Gesund-
heitswesen, Polizei, Justiz, Täterpro-
gramm etc. aufgezeigt.

Für die Arbeit in den Frauenhäusern
selbst könnten die Standards ebenfalls
genutzt werden. Hier stände die Frage-
stellung im Vordergrund „Was bedeuten
die Standards für die konkrete Arbeit?“
Denn das Niveau der Standards muss je-
weils in den Frauenhäusern ausgehan-
delt werden. Dies soll an einem Beispiel
kurz erläutert werden. Der formulierte
allgemeingültige Standard lautet: „Die
Beratung wird von Fachfrauen der Anti-
Gewaltarbeit auf fachlich hohem Niveau
geleistet.“ Hier muss jedes Frauenhaus
für sich selbst festlegen, was „fachlich
hohes Niveau“ heißt. Welche Qualifika-
tionen und Berufserfahrung muss eine
Bewerberin mitbringen, wenn sie einge-

ø Wie findest du den Entschluss/die Ent-
scheidung von deiner Mama? Hat sie
schon mit dir darüber geredet?

ø Mein größtes Problem im Augenblick
ist . . .

ø Was könnte mir helfen, um diese Pro-
blem zu lösen . . .

Sicherheitsplanung
ø Hast du die Möglichkeit zu telefonieren?
ø Gibt es Räume/ Orte in die du dich zu-

rückziehen kannst und sicher bist?
ø Funktioniert dort das Mobiltelefon

(sofern vorhanden)?
ø Wer kann helfen oder Hilfe holen?

Weißt du die Telefonnummer?

Raum für weitere Kommentare, Bemer-
kungen und Beobachtungen
Hinweis für Interviewerin: Dem Kind das
Angebot machen,sich im Frauenhaus bei
Schwierigkeiten zu melden, anzurufen
oder einen Brief zu schreiben. Telefon-
nummer und ggf. Karte mit Kontaktda-
ten mitgeben!

Von Frauenhäusern aus Deutschland lie-
gen ebenfalls Fragebögen vor. Aktuelle
Fragebögen sind auf der Homepage 
von Frauenhauskoordinierung e.V.www.
Frauenhauskoordinierung.de hinterlegt.
Auch diese können als Orientierung für
eine mögliche eigene Befragung dienen.
Im Vorfeld sollte jeweils überlegt wer-
den, wie umfangreich der Fragebogen
sein soll und welche Zielsetzung hinter
der Befragung steht. Daraus wird er-
kennbar, ob der Schwerpunkt der Befra-
gung auf der „Zufriedenheit“ der Frauen
oder dem „Nutzen" des Frauenhauses
aus ihrer Sicht liegen soll oder auch bei-
de Aspekte aufgegriffen werden sollen,
so wie in den Vorlagen der Luxemburger
Frauenhäuser.

Bei der Erarbeitung eines Fragebogens
sollte jeweils auch mitbedacht werden,
welche personellen und technischen
Ressourcen für die Auswertung zur Ver-
fügung stehen, um eine positive Balance
zu finden zwischen dem „gewünschten“
und dem „machbaren“ Ergebnis.

stellt wird? Welche Fortbildungen müs-
sen besucht werden? Welche Formen der
Selbstevaluation müssen angewandt
werden? etc.. Die Standards müssen so
klar formuliert sein, dass jede Mitarbei-
terin konkret weiß, was sie für die Arbeit
bedeuten. Gleichzeitig dienen Standards
zur Absicherung des eigenen Handelns
und zur Kommunikation über das Han-
deln. Hilfreich ist es, diese Standards als
Selbstverpflichtung zu verabschieden.

Fachliche Grundsätze für die Beratung
von Frauen im Bereich häuslicher Ge-
walt
Die folgenden fachlichen Grundsätze
wurden 2002 im Kontext der Umsetzung
des Gewaltschutzgesetzes in mehreren
Werkstattgesprächen erarbeitet und ver-
abschiedet:

„Fachliche Grundsätze und Standards
der Beratung sind:
ø Die Beratung ist parteilich, insofern sie
an den Interessen und dem Bedarf der
Frauen ausgerichtet ist. Parteilichkeit in
Bezug auf Krisenintervention im Bereich
von häuslicher Gewalt bedeutet, sich an
die Seite der Opfer zu stellen, um sie wir-
kungsvoll zu schützen. Ohne Parteilich-
keit gibt es keinen Opferschutz.

Das fachliche Konzept der Parteilichkeit
beinhaltet eine Haltung gegenüber Frau-
en, die vor allem gekennzeichnet ist von
der Akzeptanz der Person und ihrer Ge-
schichte. Parteilichkeit für Frauen, die
Opfer häuslicher Gewalt sind, heißt, im
Fokus der Arbeit Frauen und ihre Inte-
ressen zu sehen und von daher Schutz,
Beratung und Unterstützung einzelfall-
bezogen und einzelfallübergreifend an-
zubieten. Das Konzept von Parteilichkeit
geht aus von einer mitfühlenden Nähe
und solidarischen Unterstützung einer-
seits und einer fachlichen Distanz zu den
Frauen im professionellen Handeln an-
dererseits. Dieses Konzept von Partei-
lichkeit entspricht nicht dem herkömm-
lichen systemischen Ansatz,einem in der
Familienberatung und in vielen behörd-
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lichen sozialen Diensten vorherrschen-
dem Konzept, denn es geht dabei nicht
um den Erhalt der Familie, sondern um
den Schutz der Opfer und die Beendi-
gung der Gewalt.

ø In allen Phasen der Beratung haben
Schutz und Sicherheit der von Gewalt be-
troffenen oder bedrohten Frauen und ih-
rer Kinder höchste Priorität. Dazu gehört
insbesondere auch die Gewährleistung
von Vertraulichkeit und von Anonymität.

ø In der Beratung wird der jeweils indivi-
duelle Weg jeder Frau respektiert und ak-
zeptiert. Jede Frau kennt ihre Lebenssi-
tuation am besten. Sie allein kann ihre
Situation nachhaltig verbessern, allein
auf ihre Motivation und Tatkraft kommt
es dabei an. Die Beratung setzt daher an
den unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen von Frauen an, so dass alle Aspekte
ihres Lebens in den Blick geraten, eine
mögliche Behinderung oder Erkrankung
ebenso, wie das Leben in der Migration
oder in Armut. Vor diesem Hintergrund
ist die Beratung gerichtet auf die Hilfe
zur Selbsthilfe, insbesondere auf Empo-
werment im Sinne eines ressourcen-
orientierten Arbeitsansatzes.

ø Das Recht der Frauen auf Schutzmaß-
nahmen ihrer Wahl wird in der Beratung
geachtet. Jede Frau wird daher umfas-
send über die in der Kommune/dem
Landkreis vorgehaltenen Angebote infor-
miert. Nur so kann sie ihr  Recht auf den
Schutz und die Unterstützung, Beratung
und Begleitung ihrer Wahl ausüben.
Denn sie allein entscheidet über die für
sie geeigneten Schutz-, Hilfe und Unter-
stützungsformen, wobei die Wahrneh-
mung verschiedener Hilfeangebote sich
gegenseitig nicht ausschließt.

ø Die Beratung ist unabhängig,kostenlos
und freiwillig. Mit der Unabhängigkeit,
als bewährtem Grundsatz von Be-
ratung, werden mögliche Interessenkon-
flikte zu staatlichen Aufgabenbereichen
ausgeschlossen.

ø Die Beratungsangebote sind in der Re-
gel für die Frauen gut erreichbar, sie sind
kurzfristig zugänglich und können bei
Bedarf auch mehrsprachig vereinbart
werden.

ø Die Beratung wird von Fachfrauen der
Anti-Gewaltarbeit auf fachlich hohem
Niveau geleistet. Fundierte Fachkennt-
nisse über die Dynamik männlicher Be-
ziehungsgewalt,über institutionelle Ver-
fahren sowie über die Strukturen, die
eine Beendigung der Gewalt erschweren
und/oder ermöglichen, gehören zum
Grundlagenwissen, außerdem theoreti-
sche Kenntnisse und praktische Erfah-
rungen zu den Methoden einer sensiblen
Gesprächsführung, die es den Frauen er-
möglicht,bisher tabuisierte Themen auf-
zugreifen und von ihren Erfahrungen und
Sorgen in der Gewaltbeziehung zu spre-
chen und dabei auch ihre Hoffnungen
insbesondere in Bezug auf Partnerschaft
oder das Zusammenleben mit einem
Mann auszudrücken.

Die Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern
und Beratungsstellen haben daher eine
qualifizierte berufliche Fachausbildung,
z.T. langjährige Erfahrungen in der Arbeit
mit Frauen und Kindern, die Opfer häus-
licher Gewalt sind. Sie bringen ihre Fä-
higkeit und Bereitschaft ein, sich konti-
nuierlich fort- und weiterzubilden und
sich kritisch mit den Anforderungen in
ihrem Aufgabenbereich auseinanderzu-
setzen. Sie sind darüber hinaus in vielfäl-
tige Arbeitszusammenhänge und Ver-
netzungsstrukturen eingebunden, um
die Beratung und Hilfen für die Frauen zu
verbessern und Gewalt gegen Frauen in
der Gesellschaft zu bekämpfen.“

Aufgabenprofil „Frauenhaus“ – Hin-
weise zur Aufgaben- bzw. Leistungsbe-
schreibung „Frauenhaus“
Das im Folgenden wiedergegebene Pa-
pier ist das Ergebnis des Werkstattge-
spräches zur Frauenhausfinanzierung
vom 18.6.2002.

Die Hinweise zur Aufgaben- bzw. Leis-
tungsbeschreibung „Frauenhaus“ sind
bezogen auf die Standardaufgaben von
Frauenhäusern und sollen als Orientie-
rung dienen für die Ausgestaltung von
Zuwendungs- bzw. Leistungsverträgen
mit den öffentlichen Kostenträgern.Wei-
tere bzw. zusätzliche Aufgaben/Leistun-
gen sind gesondert aufzunehmen; der
dafür notwendige zusätzliche Finanzbe-
darf ist entsprechend zusätzlich zu kal-
kulieren. Definition des Hilfeangebots:

Einrichtung 
ø zum Schutz und zur vorübergehenden
Unterbringung (Wohnen/Unterkunft)
von Frauen mit und ohne Kinder
ø zur Krisenintervention
ø zur Beratung und 
ø der Anti-Gewaltarbeit

1. Zielgruppen
ø von physischer,psychischer und sexua-
lisierter Gewalt betroffene und bedrohte
Frauen und ihre Kinder, unabhängig von
ihrer Herkunft, ihrem Aufenthaltsstatus
und ihren finanziellen Möglichkeiten 
ø staatliche Institutionen,Einrichtungen
freier Träger, soziale Fachdienste, Öffent-
lichkeit

2. Ziele
ø Gewährleistung des Grundrechtes auf
körperliche Unversehrtheit
ø Schutz von Frauen und ihren Kindern
vor männlicher Gewalt und Gewalt im
häuslichen Bereich
ø Stärkung der Frauen zur Überwindung
bzw. Bewältigung der gewaltgeprägten
Lebenssituation 
ø Erweiterung der Interventionen zur Be-
endigung der Gewalt und zur Sanktio-
nierung von gewalttätigem Handeln
ø Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
in der Öffentlichkeit
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3. Aufgaben/Leistungen
Bereitstellung einer sicheren Unterkunft
rund um die Uhr
ø Erreichbarkeit und Aufnahme der Frau-
en ins Frauenhaus (“Rufbereitschaft”)

Arbeit mit Frauen (im Frauenhaus/au-
ßerhalb des Frauenhauses)
ø Krisenintervention 
ø Information und Hilfen bei den not-
wendigen Aktivitäten zur sozialen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Absiche-
rung einschließlich der bei Bedarf
notwendigen Begleitung zu Ämtern und
Gerichten
ø Begleitung und Unterstützung bei der
weiteren Lebensplanung
ø individuelle (kontinuierliche) psycho-
soziale Beratung und Hilfe bei der Be-
wältigung der Gewalterfahrungen
ø Beratung bei der Erziehung und Be-
treuung der Kinder einschließlich der
Unterstützung in Fragen der elterlichen
Sorge und des Umgangsrechtes
ø Gestaltung des Zusammenlebens im
Haus
ø Gruppenangebote
ø vorausgehende Beratung
ø nachgehende Beratung

Arbeit mit Mädchen und Jungen (im
Frauenhaus/außerhalb des Frauenhau-
ses) 
ø Krisenintervention
ø individuelle Beratung und Begleitung
ø Unterstützung bei der Bewältigung
von Gewalt- und Trennungserfahrungen
ø geschlechtssensible Mädchen- und
Jungenarbeit, Gruppenangebote
ø bei Bedarf ergänzende Kinderbetreu-
ung 
ø vorausgehende Beratung
ø nachgehende Beratung

Kooperations- und Anti-Gewalt-Arbeit
ø einzelfallbezogene Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen und Diensten
ø einzelfallübergreifende Zusammenar-
beit in Interventions-/Kooperationspro-
jekten
ø Informationsarbeit zur Vermittlung
des Angebotes Frauenhaus
ø Öffentlichkeitsarbeit
ø Aufklärung und Prävention

Hausorganisation und Hauswirtschaft
ø Gewährleistung der Schutzfunktion
des Hauses
ø Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit des Hauses

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung
Ausbildung und Anleitung von Praktik-
antinnen in sozialpädagogischen Berufen

4. Geschäftsführung, Verwaltung und
Finanzen
ø fachliche und dienstliche Leitung
ø Personaleinsatz und -verwaltung
ø Finanzbeschaffung und -verwaltung
ø allgemeine Verwaltung
ø Berichtswesen

5. Strukturelle Rahmenbedingungen 
ø Standort, Infrastruktur
ø Größe des Hauses,Aufnahmekapazität
ø räumliche Ausstattung:

Einzel- und Gemeinschaftsräume,
Räume für Beratung, Verwaltung,
Ausstattung der Räume

ø Beratungsstelle außerhalb des Frauen-
hauses

ø zeitliche Erreichbarkeit
ø Sicherheit, Wahrung der Anonymität
ø personelle Ausstattung

Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Prak-
tikantinnen
Qualifikation, Fachlichkeit
Supervision und Fortbildung

ø Konzeption“

Neue Fortbildungsmaterialien
für Mitarbeiterinnen im Frauen-
haus. Grundlagen des Manage-
ments im Frauenhaus. Band
191.4 (2000)

Im Teil II dieses Bandes „Qualitätssiche-
rung im Frauenhaus“ von Dr. Brigitte 
Sellach werden zunächst Begriffsdefini-
tionen gegeben, Qualitätsziele und Qua-
litätssicherungssysteme benannt sowie
ein allgemeiner Bezug zur Qualitätssi-
cherung im Frauenhaus hergestellt.Wei-
terhin finden sich in den Fortbildungs-
materialien viele Anregungen aus der
Praxis der Frauenhäuser. Hierbei werden
Qualitätsstandards thematisiert, Ziele
einzelner Frauenhäuser benannt sowie
Leistungsbeschreibungen wiedergege-
ben.

Diese Fortbildungsmaterialien liegen
den Frauenhäusern vor. Einzelexemplare
können noch bei Frauenhauskoordinie-
rung e.V. angefordert werden.

3.2 Unterlagen aus den Verbänden und
von Frauenhausträgern3

3.2.1.Trägerspezifische Konzepte und Lei-
stungsbeschreibungen
Die Träger der Frauenhäuser verfügen al-
le über Konzepte, Leistungsbeschreibun-
gen und/oder auch Standards für ihre je-
weiligen Frauenhäuser. Sie ähneln sich
zumeist hinsichtlich ihrer Gliederung
und sind überwiegend nach den folgen-
den Punkten strukturiert:

ø Hinführung ins Thema „Gewalt gegen
Frauen“,verbandsspezifischer Bezug und
das jeweilige Selbstverständnis
ø Prinzipien der Frauenhausarbeit
ø Ziele und Aufgaben
ø Leistungen
ø Rahmenbedingungen
ø Forderungen.

Fußnote
3 Die hier aufgeführten Unterlagen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Von den Materialien,
die Frauenhauskoordinierung e. V. zur Verfügung
gestellt wurden, wurden exemplarische Beispiele
ausgewählt.
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Mannheimer Frauenhaus e.V. (2005):
Leistungsprofil des Frauenheim Mann-
heims.
Das Leistungsprofil wurde gemeinsam
mit Prof. Dr. Brückner, der Fachhochschu-
le Frankfurt, erstellt. Neben den be-
schriebenen Leistungen beinhaltet das
Dokument im Anhang zahlreiche Chek-
klisten und Vorlagen, wie beispielsweise
ein umfangreiches Set für die Aufnahme,
Regularien für eine behindertgerechte
Wohnung, Checklisten für den Auszug
und Einzug der Frauen. Die Hausordnung
ist in deutscher,russischer und türkischer
Sprache vorhanden. Das Leistungsprofil
kann zu einem Unkostenbeitrag von 5,00
Euro angefordert werden bei: Frauen-
haus,Postfach 121348,68064 Mannheim,
Fax: 0621/744243, E-Mail: fachbereichfra
uen@frauenhaus-fiz.de

Frauen helfen Frauen e.V. (1999): Leis-
tungsprofil Autonomes Frauenhaus
Frankfurt a. M.
Auch dieses Leistungsprofil wurde ge-
meinsam mit Prof. Dr. Brückner, der Fach-
hochschule Frankfurt, erstellt. Es bein-
haltet zunächst das Leitbild sowie die
eigenen Leitvorstellungen. Im Anschluss
werden materielle und strukturelle Vor-
aussetzungen der Arbeit wiedergegeben
sowie die Ziele und Leistungen. Zum Ab-
schluss wird die Zusammenarbeit mit
Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit
hervorgehoben. Zu beziehen ist das Leis-
tungsprofil über den Verein Frauen hel-
fen Frauen e.V., Postfach 560235, 60407
Frankfurt.

Frauen helfen Frauen e.V. (2005): Frau-
en- und Kinderschutzhaus Landkreis
Böblingen. Leitlinien.
Das Frauen- und Kinderschutzhaus hat
2005 seine Leitlinien fertig gestellt. Ne-
ben der Darstellung der Werte,Ziele,Rah-
menbedingungen und Leistungen finden
sich hier auch sehr anschaulich die Ge-
waltstrategien, die ein Täter anwendet.
Zu beziehen sind die Leitlinien beim Frau-
en helfen Frauen e.V., Kreis Böblingen,
Postfach 111, 71043 Sindelfingen, E-Mail:
FrauenhausBB@t-online.de.

SkF (2006): Zentrale Fachstelle für Frau-
enhäuser in katholischer Trägerschaft.
Zuflucht und Schutz vor häuslicher Ge-
walt. Konzeption.
Die Zentrale Fachstelle für Frauenhäuser
in katholischer Trägerschaft hat ihre Kon-
zeption im Jahr 2006 neu überarbeitet
und veröffentlicht. Dabei wurden die Er-
fahrungen mit der Umsetzung des Ge-
waltschutzgesetzes berücksichtigt, die
das Hilfeangebot der Frauenhäuser er-
gänzen und erweitern. Neben allgemei-
nen Grundsätzen und Zielen, finden sich
hier die einzelnen Leistungen der Frau-
enhäuser definiert und beschrieben. Die
Konzeption kann als PDF-Datei auf der
Homepage des Verbandes  www.skf-zent
rale.de unter der Rubrik „Publikationen“
herunter geladen werden.

SkF (2000): Leistungsbeschreibung der
Frauen- und Kinderschutzhäuser in ka-
tholischer Trägerschaft – Arbeitshilfe.
In der Arbeitshilfe zur Leistungsbeschrei-
bung der Frauen- und Kinderschutzhäu-
ser in katholischer Trägerschaft des SkF
werden exemplarische Leistungsmerk-
male von Frauen- und Kinderschutzhäu-
sern dargestellt. Sie dient den Häusern
als Grundlage für eigene Leistungsbe-
schreibungen. Die Leistungen sind auch
hier nach den drei Qualitätsdimensionen
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
gegliedert. Die Arbeitshilfe ist unter
www.skf-zentrale.de unter Publikationen
als PDF-Datei zu beziehen.

Aktuelle Informationen
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Die Dokumente sind im Einzelnen:

AWO (2005): Standards für die Frauen-
häuser der Arbeiterwohlfahrt
Die Standards beschreiben kurz und
prägnant die Prinzipien der Frauenhaus-
arbeit sowie den Leistungskatalog der
Frauenhäuser. Hierbei werden die drei
Qualitätsdimensionen Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität berücksichtigt. Ge-
sondert werden zudem die notwendigen
Anforderungen und Qualifikationsanfor-
derungen an Mitarbeiterinnen von Frau-
enhäusern benannt. Sie können unter
der Homepage www.awo.org abgerufen
werden.

Diakonisches Werk (1998, derzeit in
Überarbeitung): Rahmenkonzeption
für die Arbeit der Frauenhäuser in
Evangelischer Trägerschaft.
Die Rahmenkonzeption wird derzeit in
einer Arbeitsgemeinschaft überarbeitet
und voraussichtlich im November 2006
dort verabschiedet. Die Planung sieht
vor,dass die Neufassung im Februar 2007
vom Vorstand verabschiedet und ab
März 2007 auf der Homepage der Diako-
nie hinterlegt sein wird: www.diako-
nie.de/Rat und Hilfe/Frauen und Fami-
lie/Frauenhäuser. Die „alte“ Fassung ist
nicht auf der Homepage hinterlegt, kann
aber auf Wunsch bei Rosemarie Daumül-
ler angefordert werden: daumueller@di-
akonie.de

Der Paritätische Landesverband NRW
(2000): Rahmenkonzept der Frauen-
häuser im Paritätischen NRW .
Das Rahmenkonzept der Frauenhäuser
beinhaltet eine Präambel,die Leistungen
sowie die Forderungen der Frauenhäu-
ser. Die Leistungen sind übersichtlich
nach den drei Qualitätsdimensionen
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
gegliedert und werden ausführlich dar-
gestellt. Die Rahmenkonzeption kann als
PDF-Datei mit einer Email angefordert
werden bei ute.fischer@paritaet-nrw.org.
Für das Jahr 2007 ist eine Aktualisierung
der Rahmenkonzeption geplant.
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3.2.2. Speziell auf das Thema „Qualitäts-
entwicklung“ ausgerichtete Unterlagen

AWO (2005): Muster-Qualitätsmanage-
ment Handbuch Frauenhäuser
Die AWO hat entsprechend den Kern-
prozessen im Frauenhaus ein Muster-
handbuch für die Einrichtungen und Trä-
ger erstellt, das sich mit dem Thema
Qualitätsmanagement im Frauenhaus
beschäftigt. Zu beziehen ist das Hand-
buch auf CD-Rom (Art.Nr.03059) beim
AWO-Bundesverband e.V., Verlag & Ver-
trieb, Postfach 410163, 53023 Bonn, E-
Mail: verlag@awo.org

AWO (2005): Materialband zum Mus-
terqualitätshandbuch Frauenhaus
Neben dem Musterhandbuch hat die
AWO eine darüber hinausgehende Mate-
rialsammlung zur Unterstützung der
Praxisprozesse herausgegeben. Der frau-
enhausspezifische Materialband bein-
haltet praxiserprobte Hinweise, Vorla-
gen und Beispiele für die praktische Ar-
beit, die als fachspezifische Arbeitshilfe
für den Qualitätsmanagement-Einfüh-
rungsprozess dienen soll. Zu beziehen ist
der Materialband (Art.Nr. 03061) zum
Preis von 74,– Euro inkl. MwSt. zzgl. Ver-
sandkosten ebenfalls beim AWO-
Bundesverband e.V., Verlag & Vertrieb,
Postfach 410163, 53023 Bonn, E-Mail: ver
lag@awo.org

Frauenhilfe München (2006): Qua-
litätsmanagement-Handbuch
Die Frauenhilfe München hat ein Qua-
litätsmanagement-Handbuch entwick-
elt, das neben dem Leitbild und der Be-
schreibung der Leitungsverantwortung
und den Kompetenzen relevante Arbeits-
prozesse herausarbeitet und diese an-
hand von Ablaufdiagrammen verdeut-
licht.Darüber hinaus sind weitere Kapitel
der Verwaltung und Fortschreibung der
Dokumentation, den Grenzen der Lei-
stungen sowie der Qualitätsverbesse-
rung gewidmet. Weitere Informationen
über das Handbuch erhalten Sie von der
Frauenhilfe München, Postfach 400646,
80706 München, Tel: 089/35483-14, E-
Mail: w.duermeier@frauenhilfe-muench
en.de
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Frauen helfen Frauen e.V. (2001): Leis-
tungsprofil. Beratungsstelle und Frau-
enhaus des Vereins Frauen helfen Frau-
en e.V. Marburg.
Das Leistungsprofil der Beratungsstelle
und des Frauenhauses Marburg zeigt auf,
welche Angebote gemacht werden und
welche inhaltlichen Zielsetzungen damit
verfolgt werden. Gleichzeitig soll es auch
als Richtschnur für die Arbeit dienen. Zu
beziehen ist das Leistungsprofil über die
Beratungsstelle:Alter Kirchhainer Weg 5,
35039 Marburg, Tel: 06421/161516, oder
über das Frauenhaus, Postfach 1433,
35004 Marburg, Tel: 06421/14830.

Landesarbeitsgemeinschaft Autono-
mer Frauenhäuser (2004): Fachliche
Grundsätze für Beratung von Frauen im
Rahmen von Maßnahmen des Gewalt-
schutzgesetztes und der polizeilichen
Wegweisung.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Autono-
mer Frauenhäuser in Hessen hat fachli-
che Grundsätze für die Beratung und
Unterstützung von von Gewalt bedroh-
ter oder betroffener Frauen erarbeitet.Zu
beziehen sind die Grundsätze bei der
Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer
Frauenhäuser, Postfach 1439, 65534 Lim-
burg, Tel: 06431/23200.

Landesarbeitsgemeinschaft Autono-
mer Frauenhäuser (2005): Gemeinsame
Grundlagen der Beratungsstellen der
autonomen hessischen Frauenhäuser.
In diesem Positionspapier werden zu-
nächst die fachlichen Leitlinien,wie part-
nerschaftliche Beratung, partnerschaft-
liches Arbeiten etc. näher erläutert. Im
Anschluss werden die Bereiche der Bera-
tung zu häuslicher Gewalt näher be-
trachtet. Dabei werden Bereiche, wie z.B.
Stalking, Kinder als Opfer häuslicher Ge-
walt oder auch Trennungs- und Konflikt-
beratung thematisiert. Zu beziehen ist
das Positionspapier bei der Landesar-
beitsgemeinschaft Autonomer Frauen-
häuser,Postfach 1439,65534 Limburg,Tel:
06431/23200.

Fraueninformationszentrum des Mann-
heimer Frauenhauses e.V. (2005): Qua-
litätshandbuch FIZ
Das Qualitätshandbuch wurde gemein-
sam mit Dr. Brigitte Sellach, Gesellschaft
für sozialwissenschaftliche Frauenfor-
schung e.V.,erstellt. Neben den beschrie-
benen Leistungen beinhaltet das Doku-
ment Angaben zu den Qualitätszielen,zu
den Grundsätzen der Qualitätssicherung
etc.. Zu beziehen ist das Dokument
beim Fraueninfomationszentrum, Ei-
chendorffstr. 66–68, 68167 Mannheim,
Tel: 0621/379790, E-Mail: fraueninforma
tionszentrum@t-online.de

Abschließend kann festgehalten werden,
dass der Prozess der Qualitätsentwick-
lung in einzelnen Frauenhäusern als
Chance gesehen wurde für eine fachliche
Weiterentwicklung der Arbeit zugunsten
der Frauenhausbewohnerinnen und ih-
rer Kinder. Der Austausch über die eigene
Praxis, die Vergewisserung von bewähr-
ten Strategien und die Erprobung neuer
Arbeitsformen und ihre systematische
Reflexion im Rahmen der Qualitätsent-
wicklung kann damit auch einen wert-
vollen und nützlichen Beitrag  für die
fachliche und fachpolitische Arbeit im
Frauenhaus leisten.
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Frauenhauskoordinierung e.V.

Aufgabenschwerpunkt von Frauenhaus-
koordinierung e.V. ist die Unterstützung
der Frauenhäuser in ihrer Alltagspraxis
und in ihren übergreifenden Zielen und
Interessen durch Information,Austausch
und Vernetzung. Die vom Verein getra-
gene Koordinierungsstelle vermittelt und
erstellt Fach- und Rechtsinformationen
und veranstaltet Fachtagungen zu ak-
tuellen Themen der Frauenhausarbeit.

Im Verein Frauenhauskoordinierung e.V.
haben sich die Bundesverbände von Ar-
beiterwohlfahrt, Caritasverband, Diako-
nischem Werk,Paritätischem Wohlfahrts-
verband und Sozialdienst katholischer
Frauen zusammengeschlossen, um das
Arbeitsfeld insgesamt und die Lobby für
Frauen mit Gewalterfahrungen und für
ihre Kinder zu stärken. Auch Frauenhäu-
ser außerhalb der Verbände, Organisa-
tionen und Einzelpersonen können Mit-
glied werden. Die Angebote des Vereins
wenden sich an Frauenhäuser aller Trä-
ger und Interessierte. Weitere Informa-
tionen siehe unter www.frauenhausko
ordinierung.de

Die Arbeit des Frauenhauskoordinierung
e.V. wird vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert. Der Newsletter er-
scheint im Rahmen der Wissenschaftli-
chen Begleitung von Frauenhauskoordi-
nierung e.V., die dank einer zusätzlichen
Förderung durch Aktion Mensch für drei
Jahre eingerichtet werden konnte und
von der GSF e.V. wahrgenommen wird.
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Einzelexemplare sind bei Frauenhausko-
ordinierung e.V. erhältlich:
Für Mitglieder gegen Voreinsendung ei-
nes mit 1,45 Euro (Portokosten) frankier-
ten Rückumschlags, für Nichtmitglieder
gegen einen Kostenbeitrag in Höhe von
3,– Euro (für Druck- und Portokosten,
wird in Rechnung gestellt).

Nächster Newsletter

Der nächste Newsletter erscheint vor-
aussichtlich im Juni 2007. En Thema wird
u. a. die Auswertung des dreijährigen
Monitoring von SGB II sein.

GSF e.V.

Die Gesellschaft für Sozialwissenschaft-
liche Frauen- und Genderforschung (GSF)
e.V. wurde 1993 als außeruniversitäre,
gemeinnützige Trägereinrichtung der so-
zialwissenschaftlichen Frauenforschung
gegründet,um mit interdisziplinärer und
anwendungsorientierter Forschungsar-
beit zur Herstellung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern im Sinne
von Artikel 3, Abs. 2 Grundgesetz beizu-
tragen. Sie kooperiert aufgabenbezogen
in Fragen der Frauen- und Genderfor-
schung mit in- und ausländischen Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen.
Die GSF e.V. wird geleitet von Dr. Uta 
Enders-Dragässer und Dr.Brigitte Sellach.
Brigitte Sellach und Gitte Landgrebe neh-
men gemeinsam die Aufgaben der wis-
senschaftlichen Begleitung von Frauen-
hauskoordinierung e.V. wahr. Weitere 
Informationen siehe unter www.gsfev.de 
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